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11.1  Definition der Arbeitsbegriffe

Antisemitismus

Der Antisemitismus beschreibt ein Weltbild, welches auf Unter-

stellungen und Ressentiments gegen Jüdinnen und Juden basiert. 

Er tritt häufig in Form von Verschwörungstheorien in Erscheinung. 

Antisemitische Verschwörungstheorien haben eine lange Geschichte 

und lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Studien 

belegen eindrücklich, dass antisemitische Einstellungsmuster in der 

Bevölkerung nach wie vor verbreitet sind. Angefangen bei anti-

semitischen Vorurteilen, die in allen Gesellschaftsschichten zu finden 

sind, bis hin zu antisemitischer Hetze und Verschwörungstheorien in 

den verschiedenen extremistischen Szenen: Im Rechtsextremismus, 

Islamismus und Linksextremismus. Antisemitische Straftaten sind in 

Deutschland noch immer überwiegend politisch rechtsextremistisch 

motiviert. Entsprechende Einstellungsmuster und Handlungen 

stellen ein zentrales Element der rechtsextremistischen Ideologie 

dar. Der israelbezogene Antisemitismus erfüllt eine Brückenfunktion 

zwischen den extremistischen Phänomenbereichen. Er gehört zum 

Kernbestand politischer Propaganda in vielen Staaten im Nahen 

und Mittleren Osten und ist ein Wesenszug aller islamistischen und 

salafistischen Organisationen. Er hat aber auch innerhalb linker 

Bewegungen eine lange Tradition.

Entgrenzung 

Dieser Begriff steht für eine Aufweichung der Grenzmarkierung 

zwischen nicht extremistischem und extremistischem Protest. Er 

steht für Entwicklungen sowohl im Rechtsextremismus als auch im 

Linksextremismus.

Extremismus

Die Verfassungsschutzbehörden unterscheiden zwischen 

„Extremismus“ und „Radikalismus“, obwohl beide Begriffe oft 

synonym gebraucht werden. Bei „Radikalismus“ handelt es 

sich um eine überspitzte, zum Extremen neigende Denk- und 

Handlungsweise, die gesellschaftliche Probleme und Konflikte 

bereits „von der Wurzel (lat. radix) her“ anpacken will. Im Unter-

schied zum „Extremismus“ sollen jedoch weder der demokratische 
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Verfassungsstaat noch die damit verbundenen Grundprinzipien 

unserer Verfassungsordnung beseitigt werden. So sind z. B. 

Kapitalismuskritiker, die grundsätzliche Zweifel an der Struktur 

unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung äußern und sie 

von Grund auf verändern wollen, noch keine Extremisten. Radikale 

politische Auffassungen haben in unserer pluralistischen Gesell-

schaftsordnung ihren legitimen Platz. Auch wer seine radikalen 

Zielvorstellungen realisieren will, muss nicht befürchten, dass er 

vom Verfassungsschutz beobachtet wird, jedenfalls nicht, solange 

er die Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung anerkennt. 

Als extremistisch werden dagegen die Aktivitäten bezeichnet, die 

darauf abzielen, die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu 

beseitigen.

Extremismus mit Auslandsbezug

Extremistische Bestrebungen mit Auslandsbezug umfassen das 

Agieren einer Vielzahl von Gruppierungen mit linksextremistischen, 

separatistischen oder nationalistischen Vorstellungen. Ihr Aktionis-

mus zielt regelmäßig auf radikale Veränderungen der politischen 

Verhältnisse in der Heimatregion. Aktuelle Ereignisse und politische 

Entwicklungen im Herkunftsland sind dabei richtungsweisend 

für die Intensität des Auftretens und auch für das Militanzniveau. 

Türkische und kurdische Gruppierungen, die ihre jeweilige Ideologie 

zudem noch in gegeneinander gerichtete gewalttätige Auseinander-

setzungen kanalisieren, bilden dabei einen Beobachtungsschwer-

punkt des Verfassungsschutzes. Als mitgliederstärkste Organisation 

ist die „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) zu nennen. Alle ausländer-

extremistischen Organisationen sehen Deutschland als Raum für 

Rückzug, Rekrutierung, Propaganda und Finanzierung.

Derartige Organisationen unterliegen der Beobachtung durch die 

Verfassungsschutzbehörden, wenn:

 � sie sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 

der Bundesrepublik Deutschland richten, indem sie hier z. B. 

versuchen, eine ihren Grundsätzen entsprechende Parallelgesell-

schaft zu errichten,

 � sie ihre politischen Auseinandersetzungen mit Gewalt auf deut-

schem Boden austragen und dadurch die Sicherheit des Bundes 

oder eines Landes gefährden,

401

Anhang



 � sie vom Bundesgebiet aus Gewaltaktionen in anderen Staa-

ten durchführen oder unterstützen und dadurch auswärtige 

Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu diesen Staaten 

gefährden oder

 � sich ihre Aktivitäten gegen den Gedanken der Völkerver-

ständigung, insbesondere das friedliche Zusammenleben der 

Völker richten.

Islamismus

Der Begriff des Islamismus bezeichnet eine religiös motivierte Form 

des politischen Extremismus. Islamisten sehen in den Schriften und 

Geboten des Islams nicht nur Regeln für die Ausübung der Religion, 

sondern auch Handlungsanweisungen für eine islamistische Staats- 

und Gesellschaftsordnung. Ein Grundgedanke dieser islamistischen 

Ideologie ist die Behauptung, alle Staatsgewalt könne ausschließ-

lich von Gott (Allah) ausgehen. Damit richten sich islamistische 

Bestrebungen gegen die Wertvorstellungen des Grundgesetzes, 

insbesondere gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. 

Islamisten halten die Etablierung einer islamischen Gesellschafts-

ordnung für unabdingbar. Dieser Ordnung sollen letztlich sowohl 

Muslime als auch Nicht-Muslime unterworfen werden.

Islamistische Organisationen – mit Ausnahme islamistisch-

terroristischer Organisationen – lassen sich grob in zwei Kategorien 

einteilen:

 � Organisationen, die in ihren Herkunftsländern die konsequente 

Umgestaltung der bestehenden Staats- und Gesellschafts-

ordnungen nach ihrem Verständnis der islamischen Rechts-

ordnung (Scharia) anstreben. In Deutschland liegt ihr Schwer-

punkt auf propagandistischen Aktivitäten sowie der Sammlung 

von Spendengeldern, um die Mutterorganisationen in den 

Herkunftsländern zu unterstützen.

 � Andere islamistische Gruppierungen in Deutschland verfolgen 

eine umfassendere, auch politisch motivierte Strategie. Aus-

gehend von einer Änderung der Staats- und Gesellschafts-

ordnung in ihren Herkunftsländern zugunsten eines islamischen 

Staatswesens bemühen sich im Rahmen einer legalistischen Stra-

tegie, auch ihren Anhängern in Deutschland größere Freiräume 

für ein schariakonformes Leben zu schaffen.
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Linksextremismus

Mit dem Arbeitsbegriff werden die linksextremistischen ver-

fassungsfeindlichen Bestrebungen von deutschen Personen-

zusammenschlüssen bezeichnet, die sich auf der Grundlage 

einer marxistisch-leninistischen, revolutionär-marxistischen oder 

anarchistischen Ideologie in Deutschland gegen die freiheitliche 

demokratische Grundordnung und ihre tragenden Grundsätze 

richten. Für Linksextremisten vielfach kennzeichnend ist ein grund-

sätzliches Bekenntnis zur „revolutionären Gewalt“, obgleich sie 

tagespolitisch auf „legale“ Kampfformen setzen.

Nationalismus

Im Gegensatz zum Patriotismus, der sogenannten Vaterlandsliebe, 

wird mit dem Nationalismus die Überhöhung des eigenen Volkes bei 

gleichzeitiger Abwertung anderer Nationen und Völker bezeichnet.

Neben dem deutschen Rechtsextremismus findet sich dieses 

Merkmal auch bei den nationalistisch geprägten Bestrebungen der 

türkischen „Ülkücü-Bewegung“, die sich ideologisch über andere 

Gruppen und Ethnien stellen. Der türkische Nationalismus vertritt 

eine antieuropäische Haltung und richtet sich auch gegen eine 

Demokratisierung.

Rassismus

Rassismus ist ein wesentliches Ideologieelement des Rechts-

extremismus. Er zielt auf eine konstruierte Unterscheidung 

zwischen Menschengruppen ab, indem ihnen ein Set von Eigen-

schaften zugeschrieben wird. Diese Eigenschaften werden zum 

Wesen der Gruppenangehörigen erklärt. Es lassen sich beispiels-

weise spezifische Rassismen gegen schwarze Menschen, gegen 

jüdische Menschen, gegen Sinti und Roma und gegen muslimische 

Menschen erfassen. Im Nationalsozialismus erreichte der Rassismus 

und daraus abgeleitete Gewaltpraktiken ihren Höhepunkt. Die in 

Deutschland gebräuchliche Verwendung des Begriffes Rassismus 

nimmt häufig Bezug auf die Rassenideologie des Nationalsozialis-

mus, die die „Selektion“ und Vernichtung von Millionen Menschen 

biologisch begründete.

Der Begriff Rassismus findet allerdings nicht nur im Rechts-

extremismus, sondern auch in anderen Extremismusphänomenen 
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Verwendung. Ausgehend von der Definition für den Rechtsextremis-

mus sollen die anderen Phänomene hier ergänzt werden.

Für den Bereich des Linksextremismus findet der Begriff eher im 

Zusammenhang mit dem Themenfeld Antirassismus Verwendung. 

Die grundsätzliche Bedeutung ist aber identisch. Einen eigenen 

Rassismus im Linksextremismus gibt es nicht.

Rassistische Ausprägungen im Islamismus sind religiös motiviert. 

Im Fokus stehen dabei Andersgläubige, bzw. die westliche Welt 

im Allgemeinen, aber auch Muslime, die der vermeintlich falschen 

Glaubensrichtung anhängen. Diese werden als Ungläubige 

bezeichnet. 

Im Extremismus mit Auslandsbezug gibt es Rassismus bei den 

nationalistisch geprägten Bestrebungen der türkischen „Ülkücü-

Bewegung“. Eine rassistische Sichtweise bestärkt das nationale 

Bewusstsein und ist ein wesentlicher Bestandteil der Ideologie, die 

sich gegen ethnische Minderheiten in der Türkei richtet. Ihr Rassis-

mus gestaltet sich nach einem totalitären Normverständnis, nach 

dem insbesondere Kurden, Angehörigen des jüdischen Glaubens 

oder anderen Minderheiten in der Türkei, keine Akzeptanz bzw. kein 

Respekt gewährt wird.

Rechtsextremismus

Als rechtsextremistisch werden von den Verfassungsschutz-

behörden alle verfassungsfeindlichen oder extremistischen 

Bestrebungen bezeichnet, die auf der ideologischen Grundlage einer 

nationalistischen oder rassistischen Weltanschauung in Deutschland 

von deutschen Personenzusammenschlüssen ausgehen und sich 

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten.

Rechtsextremistischem Denken liegt vielfach die Vorstellung mensch-

licher Ungleichwertigkeit (Ideologie der Ungleichheit) zugrunde.

Rechts- bzw. Linksradikalismus

Bis 1974 wurden die Begriffe „Extremismus“ sowie „Radikalis-

mus“ bzw. „Rechts- oder Linksradikalismus“ von den Verfassungs-

schutzbehörden nebeneinander als Synonyme zur Kennzeichnung 

verfassungsfeindlicher Bestrebungen verwendet. Der Radikalismus-

begriff wird seitdem von den Verfassungsschutzbehörden nicht 

mehr für verfassungsfeindliche Bestrebungen benutzt, da er in 
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der politischen Tradition der Aufklärung positiv besetzt ist und im 

Rechtssinne nur der Extremismusbegriff „der Tatsache Rechnung 

(trägt), dass politische Aktivitäten oder Organisationen nicht schon 

deshalb verfassungsfeindlich sind, weil sie eine ... ‚radikale‘, das 

heißt eine bis an die Wurzel einer Fragestellung gehende Zielsetzung 

haben. Sie sind ‚extremistisch‘ und damit verfassungsfeindlich im 

Rechtssinne nur dann, wenn sie sich gegen den ... Grundbestand 

unserer freiheitlichen rechtsstaatlichen Verfassung richten.“ (Ver-

fassungsschutzbericht des Bundesinnenministeriums 1974, Seite 4).

Wenn die Verfassungsschutzbehörden überhaupt noch den 

Terminus „rechts- bzw. linksradikal“ verwenden, werden damit in 

Abgrenzung zu dem verfassungsfeindlichen Rechts- bzw. Links-

extremismus politische Aktivitäten und Zielsetzungen bezeichnet, 

die sich (noch) nicht gegen die freiheitliche demokratische Grund-

ordnung mit dem Ziel einer revolutionären Systemüberwindung 

richten.

Salafismus

Der Ausdruck Salafismus (arab. Salafiyya) bezeichnet jene 

islamistischen Strömungen, die sich ganz auf das Vorbild der Alt-

vorderen (arab. salaf, „Vorfahre“) ausrichten. Nur die Quellen aus 

der Frühzeit des Islams, Koran und Sunna, sind für Salafisten von 

Bedeutung. Alle islamischen Lehrsätze, die die Gelehrten in den 

Jahrhunderten nach dem Tod Muhammads entwickelt haben, 

lehnen sie als unislamisch ab.

Der wesentliche Unterschied des Salafismus zu den übrigen 

islamistischen Positionen liegt darin begründet, dass die Salafisten 

ausschließlich Handlungen und Anschauungen des Propheten 

und seiner muslimischen Zeitgenossen, so wie es die islamische 

Tradition überliefert, als vorbildhaft für alle Zeiten ansehen. Es ist ihr 

Ansinnen, die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die im 7. 

Jahrhundert auf der Arabischen Halbinsel galten, auf die gesamte 

moderne Menschheit zu übertragen. Das schließt z. B. auch die Ver-

heiratung neunjähriger Mädchen und die Sklaverei ein.

Durch einige Salafisten wird auch der Begriff des Jihad betont 

militant interpretiert. Sie sehen im Jihad primär eine Notwendigkeit 

zur aktiven Verteidigung des Islams und der Staaten mit überwiegend 

muslimischer Bevölkerung. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die 
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Bedrohung der islamischen Welt von den Staaten der sogenannten 

westlichen Welt ausgeht. Diese sogenannten jihadistischen Salafisten 

konstruieren daher eine persönliche Verantwortung eines jeden 

Muslims, den Jihad im Sinne eines bewaffneten Kampfes gegen die 

vermeintlichen Gegner des Islams zu praktizieren. Das schließt auch 

die Durchführung von Terroranschlägen ein.

Separatismus

Politischer oder ethnisch begründeter Separatismus steht für 

Bestrebungen von Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise die 

„Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK), sich von dem Staat, in dem sie 

leben, loszulösen, um einen neuen eigenen Staat zu errichten bzw. 

sich in einem anderen Staat einzugliedern. Religiös begründeter 

Separatismus ist das Bestreben eines Teils der Gläubigen, sich von 

der Glaubensgemeinschaft abzuspalten.

Spionage

Als Spionage wird die Tätigkeit für den Nachrichtendienst einer 

fremden Macht bezeichnet, die auf die Mitteilung oder Lieferung 

von Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gerichtet ist. 

Die Beschaffung von Informationen, vor allem aus den Bereichen 

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Militär, erfolgt zumeist unter 

Anwendung geheimer Mittel und Methoden. Soweit Spionage 

gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist, kommt eine 

Strafbarkeit gemäß §§ 93 ff. StGB in Betracht.

Straftatbestände des StGB mit Verfassungsschutzbezug (Auszug 

der im Verfassungsschutzbericht genannten Paragraphen)

§ 83  Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens

§ 85  Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot

§ 86a  Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und 

terroristischer Organisationen

§ 89a  Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden 

Gewalttat

§ 89c Terrorismusfinanzierung

§ 99 Geheimdienstliche Agententätigkeit

§ 129  Bildung krimineller Vereinigungen

§ 129a Bildung terroristischer Vereinigungen
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§ 129b  Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland; 

Einziehung

Terrorismus

Terrorismus ist nach der Definition der Verfassungsschutz-

behörden der nachhaltig geführte Kampf für politische Ziele, die 

mit Hilfe von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum anderer 

Menschen durchgesetzt werden sollen, insbesondere durch 

schwere Straftaten, wie sie in § 129a Abs. 1 StGB genannt sind, 

oder durch andere Straftaten, die zur Vorbereitung solcher Straf-

taten dienen.

Verfassungsfeindliche/extremistische Bestrebungen 

Verfassungsfeindlich (= extremistisch) sind politische Aktivitäten, 

die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind und 

darauf abzielen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu 

beseitigen.

Verfassungswidrig ist umgangssprachlich häufig synonym mit „ver-

fassungsfeindlich“ zu finden. Über die Frage der Verfassungswidrig-

keit einer Partei entscheidet das Bundesverfassungsgericht (Art. 21 

Abs. 2 GG; §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG). Parteien sind verfassungs-

widrig, wenn sie nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer 

Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische 

Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den 

Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Es genügt 

nicht, wenn die Partei die freiheitliche demokratische Ordnung nicht 

anerkennt, sie ablehnt oder ihr andere Prinzipien entgegenhält. Es 

muss vielmehr eine aktiv-kämpferische, aggressive Haltung gegen-

über der bestehenden verfassungsmäßigen Ordnung hinzukommen. 

Die Organisation muss also planvoll das Funktionieren dieser 

Ordnung beeinträchtigen und im weiteren Verlauf diese Ordnung 

selbst beseitigen wollen.

Das BVerfG unterscheidet zwischen den Tatbestandsmerkmalen 

„beseitigen“ und „beeinträchtigen“. „Beseitigen“ bezeichnet die 

Abschaffung zumindest eines der Wesenselemente der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung oder deren Ersetzung durch eine 

andere Verfassungsordnung oder ein anderes nicht demokratisches 

Regierungssystem (BVerfGE 144, 20 (211 Rn. 550)). Demgegenüber 
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sei von einem „beeinträchtigen“ auszugehen, wenn eine Partei nach 

ihrem politischen Konzept mit hinreichender Intensität eine spür-

bare Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

bewirkt. Ausreichend sei, dass sich die Partei gegen eines der 

Wesens elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

(Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat) wendet. Entscheidend 

sei, dass die Partei sich gezielt gegen diejenigen fundamentalen 

Prinzipien wendet, die für ein freiheitliches und demokratisches 

Zusammenleben unverzichtbar sind (BVerfGE 144, 20 (213f. Rn. 

556)).

Verbot verfassungsfeindlicher Organisationen/Verfassungswidrigkeit

Ein Verbot eines Vereins ist nach Art. 9 Abs. 2 GG möglich, wenn der 

Zweck der Tätigkeit des Vereins den Strafgesetzen zuwiderläuft oder 

sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der 

Völkerverständigung richtet. Erst wenn dies durch Verfügung der 

Verbotsbehörde festgestellt ist, wird nach § 3 Abs. 1 Vereinsgesetz 

der Verein als verboten (Art. 9 Abs. 2 GG) behandelt. Ein Vereins-

verbot wird durch den Landes- bzw. Bundesinnenminister erlassen.

Nach Art. 21 Abs. 2 GG sind Parteien, die nach ihren Zielen oder 

nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die frei-

heitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder 

zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland 

zu gefährden, verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungs-

widrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht (Art. 21 Abs. 2 

GG; §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG).

Die Hürden für ein Parteiverbot sind hoch. In der Bundesrepublik 

wurden bisher zwei Parteien verboten: 1952 die „Sozialistische 

Reichspartei“ (SRP) und 1956 die „Kommunistische Partei Deutsch-

lands“ (KPD).

Im Jahr 2003 wurde ein von Bundesregierung, Bundestag und 

Bundesrat angestrengtes Verfahren zum Verbot der NPD eingestellt. 

Laut Bundesverfassungsgericht konnte zum Zeitpunkt der Einleitung 

des Verbotsverfahrens aufgrund der Beobachtung durch V-Personen 

der Verfassungsschutzbehörden, die als Mitglieder in Landes- 

und Bundesvorständen der NPD fungierten, unmittelbar vor und 

während des Verbotsverfahrens nicht mehr von der Staatsfreiheit 

der NPD-Führung ausgegangen werden.
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Der von den Innenministern und -senatoren der Bundesländer am 

03.12.2013 beim Bundesverfassungsgericht eingereichte Antrag auf 

Verbot der NPD und ihrer Unterorganisationen wurde am 17.01.2017 

vom Zweiten Senat des Gerichts zurückgewiesen (BVerfGE 2 BvB 

1/13). Grundlage für den Verbotsantrag waren die durch die Ver-

fassungsschutzbehörden gesammelten Materialien über die NPD, 

die fortlaufend ergänzt wurden. Im Hinblick auf das gescheiterte 

Verbotsverfahren im Jahr 2003 wurden dafür alle V-Personen in den 

Führungsebenen der Partei zurückgezogen.

Mit dem einstimmig gefassten Urteil wird der NPD jedoch höchst-

richterlich bescheinigt, verfassungsfeindliche Ziele zu verfolgen. 

Ihr Ziel sei es, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu 

beseitigen, so der damalige Gerichtspräsident Andreas Voß kuhle. 

Allerdings reiche eine verfassungsfeindliche Gesinnung allein für ein 

Verbot der NPD nicht aus. Die Partei müsse auch das Potenzial haben, 

ihre Ziele erfolgreich umzusetzen, wie es in der Urteilsbegründung 

weiter heißt. Zu den Zielen heißt es in der Urteilsbegründung:

„Die NPD missachtet die Grundprinzipien, die für den freiheitlichen demokratischen Ver-

fassungsstaat unverzichtbar sind. Ihre Ziele und das Verhalten ihrer Anhänger verstoßen 

gegen die Menschenwürde und den Kern des Demokratieprinzips und weisen Elemente der 

Wesensverwandtschaft mit dem historischen Nationalsozialismus auf. Die Programmatik der 

NPD ist auf die Beseitigung der fdGO gerichtet.“ 

(BVerfG NJW 2017, 611, 634 ff.)

Das Bundesverfassungsgericht setzt mit dem Urteil einen neuen 

Maßstab, der von der bisherigen Rechtsprechung zum Parteiverbot 

abweicht, vor allem zum KPD-Verbot im Jahr 1956. „Anders als im 

KPD-Urteil kommt nach Auffassung des Senats ein Parteiverbot nur 

in Betracht, wenn eine Partei über hinreichende Wirkungsmöglich-

keiten verfügt, die ein Erreichen der von ihr verfolgten verfassungs-

feindlichen Ziele nicht völlig aussichtslos erscheinen lassen, und 

wenn sie von diesen Wirkungsmöglichkeiten auch Gebrauch macht“, 

so Voß kuhle. Dies sei bei der NPD aber nicht der Fall248.

248  Weitere Ausführungen zum NPD-Verbot siehe Kapitel 2.9, Abschnitt „Die NPD ist ver-
fassungsfeindlich“.
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Solange verfassungsfeindliche Parteien und sonstige Organisationen 

nicht verboten sind, dürfen sie sich im Rahmen der für alle geltenden 

Gesetze frei betätigen.

Wirtschaftsspionage/Wirtschaftsschutz

Unter Wirtschaftsspionage ist die staatlich gelenkte oder gestützte, 

von fremden Nachrichtendiensten ausgehende Ausforschung von 

Wirtschaftsunternehmen und Betrieben zu verstehen. Davon abzu-

grenzen ist die Konkurrenzausspähung, nämlich die Ausforschung, 

die konkurrierende Unternehmen gegeneinander betreiben.

Wirtschaftsschutz ist der präventive Teil der Spionageabwehr 

und soll dazu dienen, Schäden durch Wirtschaftsspionage und 

Konkurrenzausspähung in der Wirtschaft zu reduzieren und der 

Wirtschaft als kompetenter Ansprechpartner für Sicherheitsfragen 

und -vorfälle zur Verfügung zu stehen.
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11.2  Niedersächsisches 
Verfassungsschutzgesetz

Niedersächsisches Verfassungsschutzgesetz (NVerfSchG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 2. August 2021 (Nds. GVBl. S. 564)

Inhaltsübersicht

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Verfassungsschutzes

§ 2 Zuständigkeit

§ 3 Aufgaben

§ 4 Begriffsbestimmungen

§ 5 Trennungsgebot

Zweiter Teil
Bestimmung zum Beobachtungsobjekt

§ 6 Beobachtungsobjekt

§ 7 Verdachtsobjekt

§ 8 Verdachtsgewinnung

Dritter Teil
Befugnisse zur Datenverarbeitung

Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 9 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

§ 10 Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung

§ 11 Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs

411

Anhang



Zweites Kapitel
Erhebung und sonstige Kenntnisnahme

§ 12 Allgemeine Befugnis zur Datenerhebung

§ 13 Erhebung personenbezogener Daten von Minderjährigen

§ 14 Nachrichtendienstliche Mittel

§ 15  Allgemeine Voraussetzungen für den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel

§ 16  Besondere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Personen

§ 17  Besondere Voraussetzungen für Observationen sowie Bildübertragungen und 

Bildaufzeichnungen

§ 18  Besondere Voraussetzungen für den Einsatz verdeckter Ermittlerinnen und Er-

mittler

§ 19  Besondere Voraussetzungen für den Einsatz bestimmter technischer Mittel

§ 20 Besondere Auskunftsverlangen

§ 21 Verfahrensvorschriften

§ 22 Mitteilung an Betroffene

§ 23 Ersuchen und automatisierte Abrufverfahren

§ 24 Registereinsicht

§ 25  Verpflichtung zur Datenübermittlung an die Verfassungsschutzbehörde

Drittes Kapitel
Speicherung, Veränderung, Nutzung, Löschung

§ 26  Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten, Zweckbin-

dung

§ 27  Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten zu anderen 

Zwecken

§ 28  Berichtigung, Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

§ 29 — aufgehoben —

Viertes Kapitel
Auskunft

§ 30 Auskunft an betroffene Personen
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Fünftes Kapitel
Übermittlung

§ 31  Übermittlung personenbezogener Daten an Staatsanwaltschaften und Polizeibe-

hörden

§ 32 Übermittlung an sonstige Behörden und Stellen

§ 32 a  Übermittlung personenbezogener Daten für Angebote zum Ausstieg

§ 33 Aufklärung der Öffentlichkeit, Verfassungsschutzbericht

Sechstes Kapitel
Unabhängige Datenschutzkontrolle, Anwendung des Niedersächsischen Datenschutzgeset-

zes

§ 33 a Unabhängige Datenschutzkontrolle

§ 33 b Anwendbarkeit des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes

Vierter Teil
Parlamentarische Kontrolle

§ 34 Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes

§ 35 Zusammensetzung und Verfahrensweise des Ausschusses

§ 36 Unterrichtungspflichten des Fachministeriums

§ 37 Aufhebung der Verschwiegenheitspflicht

§ 38 Beauftragung einer oder eines Sachverständigen

§ 39 ‚Beteiligung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz

§ 40 Berichterstattung des Ausschusses gegenüber dem Landtag

Fünfter Teil
Schlussvorschriften

§ 41 Einschränkung von Grundrechten

§ 42 Übergangsvorschrift
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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Zweck des Verfassungsschutzes

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz 

der freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung, des Bestandes und der Sicherheit 

des Bundes und der Länder.

§ 2 
Zuständigkeit

(1) 1Verfassungsschutzbehörde ist das für 

Inneres zuständige Ministerium (Fach-

ministerium). 2Das Fachministerium unter-

hält eine Abteilung, die gesondert von 

der für die Polizei zuständigen Abteilung 

ausschließlich die der Verfassungsschutz-

behörde nach diesem Gesetz und anderen 

Rechtsvorschriften obliegenden Aufgaben 

wahrnimmt (Verfassungsschutzabteilung).

(2) 1Verfassungsschutzbehörden anderer 

Länder dürfen im Land Niedersachsen nur im 

Einvernehmen mit der Verfassungsschutz-

behörde tätig werden. 2Ihre Befugnisse 

bestimmen sich dabei nach den Vorschriften 

dieses Gesetzes.

(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf 

andere Verfassungsschutzbehörden nicht 

um Maßnahmen ersuchen, zu denen sie 

selbst nicht befugt ist.

§ 3 
Aufgaben

(1) Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde 

ist die Sammlung und Auswertung von 

Informationen, insbesondere von sach- und 

personenbezogenen Auskünften, Nach-

richten und Unterlagen, über

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitli-

che demokratische Grundordnung, den 

Bestand oder die Sicherheit des Bundes 

oder eines Landes gerichtet sind oder 

eine ungesetzliche Beeinträchtigung der 

Amtsführung der Verfassungsorgane 

des Bundes oder eines Landes oder 

ihrer Mitglieder zum Ziel haben,

2. sicherheitsgefährdende oder geheim-

dienstliche Tätigkeiten in der Bundes-

republik Deutschland für eine fremde 

Macht,

3. Bestrebungen in der Bundesrepublik 

Deutschland, die durch Anwendung von 

Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-

tungshandlungen auswärtige Belange 

der Bundesrepublik Deutschland gefähr-

den,

4. Bestrebungen, die gegen den Gedan-

ken der Völkerverständigung (Artikel 9 

Abs. 2 des Grundgesetzes) oder gegen 

das friedliche Zusammenleben der 

Völker (Artikel 26 Abs. 1 des Grundge-

setzes) gerichtet sind.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde unter-

richtet den Landtag und die Landesregierung 

über Art und Ausmaß von Bestrebungen 

und Tätigkeiten nach Absatz 1. 2Die Unter-

richtung soll diese Organe in die Lage 

414

Anhang



versetzen, die erforderlichen Maßnahmen 

zu treffen.

(3) 1Die Verfassungsschutzbehörde klärt 

die Öffentlichkeit auf der Grundlage ihrer 

Auswertungsergebnisse durch zusammen-

fassende Berichte und andere Maßnahmen 

über Bestrebungen und Tätigkeiten nach 

Absatz 1 auf. 2Sie tritt solchen Bestrebungen 

und Tätigkeiten auch durch Angebote zur 

Information und zum Ausstieg entgegen.

(4) Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Per-

sonen nach Maßgabe des Niedersächsi-

schen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes,

2. bei technischen Sicherheitsmaßnah-

men zum Schutz von im öffentlichen 

Interesse geheimhaltungsbedürftigen 

Tatsachen, Gegenständen oder Erkennt-

nissen gegen die Kenntnisnahme durch 

Unbefugte,

3. bei der Überprüfung von Personen in 

sonstigen gesetzlich vorgesehenen 

Fällen,

4. bei einer im öffentlichen Interesse lie-

genden Überprüfung von Personen mit 

deren Einverständnis.

§ 4 
Begriffsbestimmungen

(1) 1Bestrebungen im Sinne des §  3 

Abs.  1 Nrn.  1,  3  und  4 sind politisch 

bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Ver-

haltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluss. 2Für einen 

Personenzusammenschluss handelt, wer 

ihn in seinen Bestrebungen nachdrück-

lich unterstützt. 3Verhaltensweisen von 

Einzelpersonen, die nicht in einem oder für 

einen Personenzusammenschluss handeln, 

sind Bestrebungen im Sinne des § 3 Abs. 1 

Nr. 1, 3 oder 4, wenn sie auf Anwendung 

von Gewalt gerichtet oder aufgrund ihrer 

Wirkungsweise geeignet sind, ein Schutzgut 

dieses Gesetzes erheblich zu beschädigen.

(2) Im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 sind

1. Bestrebungen gegen den Bestand des 

Bundes oder eines Landes: solche, die 

darauf gerichtet sind, die Freiheit des 

Bundes oder eines Landes von fremder 

Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche 

Einheit zu beseitigen oder ein zu ihnen 

gehörendes Gebiet abzutrennen;

2. Bestrebungen gegen die Sicherheit des 

Bundes oder eines Landes: solche, die 

darauf gerichtet sind, den Bund, Länder 

oder deren Einrichtungen in ihrer Funk-

tionsfähigkeit erheblich zu beeinträchti-

gen;

3. Bestrebungen gegen die freiheitliche 

demokratische Grundordnung: solche, 

die darauf gerichtet sind, einen der in 

Absatz 3 genannten Verfassungsgrund-

sätze zu beseitigen oder außer Geltung 

zu setzen.

(3) Zur freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung im Sinne des §  3 Abs.  1 Nr.  1 

zählen:

1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt 

in Wahlen und Abstimmungen und 

durch besondere Organe der Gesetz-

gebung, der vollziehenden Gewalt und 

der Rechtsprechung auszuüben und die 

Volksvertretung in allgemeiner, unmit-

telbarer, freier, gleicher und geheimer 

Wahl zu wählen,

415

Anhang



2. die Bindung der Gesetzgebung an die 

verfassungsmäßige Ordnung und die 

Bindung der vollziehenden Gewalt und 

der Rechtsprechung an Gesetz und 

Recht,

3. das Recht auf Bildung und Ausübung 

einer parlamentarischen Opposition,

4. die Ablösbarkeit der Regierung und 

ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 

Volksvertretung,

5. die Unabhängigkeit der Gerichte,

6. der Ausschluss jeder Gewalt- und Will-

kürherrschaft und

7. die im Grundgesetz konkretisierten 

Menschenrechte.

(4) Eine Gefährdung auswärtiger Belange 

im Sinne des §  3 Abs.  1 Nr.  3 liegt nur 

dann vor, wenn die Gewalt innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland angewendet 

oder vorbereitet wird und sie sich gegen 

die politische Ordnung oder Einrichtungen 

anderer Staaten richtet oder richten soll.

(5) Gewalt im Sinne dieses Gesetzes ist 

die erhebliche, aggressive und unmittel-

bar gegen Personen oder fremde Sachen 

gerichtete Anwendung physischer Kraft.

§ 5 
Trennungsgebot

1Polizeiliche Befugnisse oder Weisungs-

befugnisse stehen der Verfassungsschutz-

behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht 

zu. 2Sie darf die Polizei nicht um Maßnahmen 

ersuchen, zu denen sie selbst nicht befugt 

ist, auch nicht im Wege der Amtshilfe.

Zweiter Teil
Bestimmung zum Beobachtungsobjekt

§ 6 
Beobachtungsobjekt

(1) 1Beobachtungsobjekt ist ein Personen-

zusammenschluss oder eine Einzelperson 

nach § 4 Abs. 1, der oder die zur Erfüllung 

der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 4 

planmäßig beobachtet und aufgeklärt wird. 
2Voraussetzung für die Bestimmung zum 

Beobachtungsobjekt sind Tatsachen, die, ins-

gesamt betrachtet und unter Einbeziehung 

nachrichtendienstlicher Erfahrungen aus 

vergleichbaren Fällen, das Vorliegen einer 

Bestrebung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 

belegen.

(2) 1Das Beobachtungsobjekt wird von 

der Fachministerin oder dem Fachminister 

bestimmt, im Vertretungsfall von der Staats-

sekretärin oder dem Staatssekretär oder 

deren oder dessen Vertreterin oder Ver-

treter. 2Die Gründe sind zu dokumentieren. 
3Die Bestimmung ist auf höchstens vier 

Jahre zu befristen. 4Die Verlängerung der 

Bestimmung um jeweils höchstens vier Jahre 

ist zulässig, wenn die Voraussetzung des 

Absatzes 1 Satz 2 weiterhin erfüllt ist; die 

Sätze 1 und 2 gelten entsprechend. 5Wird 

die Bestimmung nicht verlängert, so ist die 

Beobachtung und Aufklärung unverzüglich 

zu beenden; die zu dem Beobachtungs-

objekt gespeicherten personenbezogenen 

Daten sind nach Maßgabe des §  28 zu 

löschen.

(3) 1Spätestens zwei Jahre nach der 

Bestimmung zum Beobachtungsobjekt oder 
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einer Verlängerung ist von der Verfassungs-

schutzbehörde zu prüfen, ob die Voraus-

setzung des Absatzes  1 Satz  2 weiterhin 

erfüllt ist. 2Ist das der Fall, so sind die Gründe 

zu dokumentieren. 3Andernfalls ist die 

Bestimmung zum Beobachtungsobjekt von 

der Fachministerin oder dem Fachminister 

aufzuheben, im Vertretungsfall von der 

Staatssekretärin oder dem Staatssekretär 

oder deren oder dessen Vertreterin oder 

Vertreter; Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend.

(4)  Endet  d ie  Bes t immung zum 

Beobachtungsobjekt, so soll die Verfassungs-

schutzbehörde den ihr bekannten in dem 

Personenzusammenschluss verantwortlich 

tätigen Personen oder der Einzelperson die 

Beendigung der Beobachtung mitteilen.

(5) Zur planmäßigen Beobachtung und Auf-

klärung nach Absatz 1 Satz 1 gehört auch die 

Berücksichtigung derjenigen Informationen 

einschließlich personenbezogener Daten, die 

gegen die Bestimmung zum Beobachtungs-

objekt sprechen.

§ 7 
Verdachtsobjekt

(1) 1In einer Verdachtsphase wird durch plan-

mäßige Beobachtung und Aufklärung eines 

Personenzusammenschlusses oder einer 

Einzelperson (Verdachtsobjekt) geprüft, ob 

das Verdachtsobjekt die Voraussetzung des 

§  6 Abs.  1 Satz  2 erfüllt. 2Voraussetzung 

für die Bestimmung zum Verdachtsobjekt 

sind tatsächliche Anhaltspunkte, die, ins-

gesamt betrachtet und unter Einbeziehung 

nachrichtendienstlicher Erfahrungen aus 

vergleichbaren Fällen, den Verdacht einer 

Bestrebung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 

rechtfertigen.

(2) 1Die Gründe für die Bestimmung 

zum Verdachtsobjekt und der Zeitpunkt 

des Beginns der Verdachtsphase sind zu 

dokumentieren. 2Die Verdachtsphase ist auf 

zwei Jahre begrenzt. 3Die Verdachtsphase 

kann einmalig um höchstens zwei Jahre ver-

längert werden, wenn die Voraussetzung 

des Absatzes 1 Satz 2 weiterhin erfüllt ist; 

die Gründe sind zu dokumentieren. 4Endet 

die Verdachtsphase, ohne dass das Ver-

dachtsobjekt zum Beobachtungsobjekt 

bestimmt wird, so ist die Beobachtung 

und Aufklärung unverzüglich zu beenden; 

die zu dem Verdachtsobjekt gespeicherten 

personenbezogenen Daten sind nach Maß-

gabe des § 28 zu löschen. 5§ 6 Abs. 5 gilt 

entsprechend.

§ 8 
Verdachtsgewinnung

(1) 1In einer Verdachtsgewinnungsphase 

wird geprüft, ob die Voraussetzung des § 7 

Abs. 1 Satz 2 erfüllt ist. 2Voraussetzung für 

den Beginn der Verdachtsgewinnungsphase 

sind tatsächliche Anhaltspunkte, die, ins-

gesamt betrachtet und unter Einbeziehung 

nachrichtendienstlicher Erfahrungen aus 

vergleichbaren Fällen, den Anfangsverdacht 

einer Bestrebung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 

oder 4 begründen.

(2) 1Die Gründe für den Beginn der Verdachts-

gewinnungsphase und der Zeitpunkt ihres 

Beginns sind zu dokumentieren. 2Die Verdachts-

gewinnungsphase ist auf ein Jahr begrenzt. 
3Endet die Verdachtsgewinnungsphase, 

417

Anhang



ohne dass ein Verdachtsobjekt oder ein 

Beobachtungsobjekt bestimmt wird, so ist die 

Prüfung unverzüglich zu beenden; die in der 

Verdachtsgewinnungsphase gespeicherten 

personenbezogenen Daten sind nach Maß-

gabe des §  28 zu löschen. 4§ 6 Abs. 5 gilt 

entsprechend.

Dritter Teil
Befugnisse zur Datenverarbeitung

Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 9 
Grundsatz der  
Verhältnismäßigkeit

1Die Verfassungsschutzbehörde ist an die 

allgemeinen Rechtsvorschriften gebunden. 
2Bei der Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten hat sie von mehreren 

geeigneten Maßnahmen diejenige zu 

wählen, die betroffene Personen voraus-

sichtlich am wenigsten beeinträchtigt. 3Eine 

Maßnahme darf keinen Nachteil herbei-

führen, der erkennbar außer Verhältnis zu 

dem beabsichtigten Erfolg steht.

§ 10 
Schutz des Kernbereichs priva-
ter Lebensgestaltung

(1) Eine Datenerhebung dar f nicht 

angeordnet werden, wenn tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dadurch 

nicht nur zufällig Daten erhoben werden, die 

dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 

zuzurechnen sind.

(2) 1Wenn sich während einer bereits 

laufenden Datenerhebung tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Daten aus 

dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 

erhoben werden, ist die Datenerhebung 

unverzüglich und so lange wie erforderlich 

zu unterbrechen, soweit dies informations-

technisch möglich ist und dadurch die 

Datenerhebung den betroffenen Personen 

nicht bekannt wird. 2Bereits erhobene 

Daten aus dem Kernbereich privater Lebens-

gestaltung dürfen nicht gespeichert, ver-

ändert, verwendet oder übermittelt werden; 

sie sind unverzüglich unter Aufsicht einer 

oder eines besonders bestellten, mit der 

Auswertung nicht befassten Beschäftigten, 

die oder der die Befähigung zum Richter-

amt hat, zu löschen. 3Die Tatsache, dass 

Daten aus dem Kernbereich privater Lebens-

gestaltung erhoben wurden, und deren 

Löschung sind zu dokumentieren. 4Die in der 

Dokumentation enthaltenen Daten dürfen 

ausschließlich zur Datenschutzkontrolle ver-

wendet werden. 5Sie sind zu löschen, wenn 

seit einer Mitteilung nach § 22 Abs. 1 ein 

Jahr vergangen ist oder es einer Mitteilung 

gemäß § 22 Abs. 3 endgültig nicht bedarf, 

frühestens jedoch zwei Jahre nach der 

Dokumentation.

(3) Ergeben sich erst bei der Speicherung, 

Veränderung oder Verwendung von Daten 

tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Daten 

dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 

zuzurechnen sind, so gilt Absatz 2 Sätze 2 

bis 5 entsprechend.
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(4) Daten aus dem durch das Berufsgeheim-

nis geschützten Vertrauensverhältnis nach 

den §§ 53 und 53 a der Strafprozessordnung 

(StPO) sind dem Kernbereich privater Lebens-

gestaltung zuzurechnen.

(5) Bestehen Zweifel, ob Daten dem Kern-

bereich privater Lebensgestaltung zuzu-

rechnen sind, so sind diese der Leiterin oder 

dem Leiter der Verfassungsschutzabteilung 

zur Entscheidung über die Zurechnung 

vorzulegen.

§ 11 
Überwachung des Brief-, Post- 
und Fernmeldeverkehrs

Für die Überwachung des Brief-, Post- und 

Fernmeldeverkehrs einschließlich der Ver-

arbeitung der durch eine solche Maßnahme 

erlangten personenbezogenen Daten gelten 

die Vorschriften des Artikel 10-Gesetzes.

Zweites Kapitel
Erhebung und sonstige Kenntnisnahme

§ 12 
Allgemeine Befugnis zur Daten-
erhebung

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf die 

zu einer planmäßigen Beobachtung und Auf-

klärung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 oder § 7 Abs. 1 

Satz 1 oder zu einer Prüfung nach § 8 Abs. 1 

Satz 1 erforderlichen personenbezogenen 

Daten erheben, soweit in den Vorschriften 

dieses Kapitels nicht anderes geregelt ist. 
2In der Verdachtsgewinnungsphase darf 

die Verfassungsschutzbehörde personen-

bezogene Daten nur aus allgemein zugäng-

lichen Quellen erheben. 3Voraussetzung 

für die Erhebung von personenbezogenen 

Daten zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3 

Abs. 1 Nr. 2 ist das Vorliegen tatsächlicher 

Anhaltspunkte, die, insgesamt betrachtet 

und unter Einbeziehung nachrichten-

dienstlicher Erfahrungen aus vergleichbaren 

Fällen, den Verdacht einer Tätigkeit nach § 3 

Abs. 1 Nr. 2 rechtfertigen.

(2) 1Werden personenbezogene Daten bei 

betroffenen Personen mit deren Kenntnis 

erhoben, so ist der Erhebungszweck anzu-

geben. 2Werden personenbezogene Daten 

bei Dritten außerhalb des öffentlichen 

Bereichs erhoben, so ist der Erhebungs-

zweck auf deren Verlangen anzugeben. 
3Die betroffenen Personen und die Dritten 

sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 

hinzuweisen. 

(3) Ist zum Zweck der Erhebung die Über-

mit t lung personenbezogener Daten 

unerlässlich, so dürfen schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen nur 

im unvermeidbaren Umfang beeinträchtigt 

werden.

§ 13 
Erhebung personenbezogener 
Daten von Minderjährigen

(1) Die Erhebung von personenbezogenen 

Daten über eine minderjährige Person, die 

das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

ist unzulässig.

(2) Die Erhebung von personenbezogenen 

Daten über eine minderjährige Person, die das  
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14. Lebensjahr, aber noch nicht das 

16. Lebensjahr vollendet hat, ist nur zulässig, 

wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass sie

1. in einem oder für ein Beobachtungs- 

oder Verdachtsobjekt tätig ist, das auf 

die Anwendung oder Vorbereitung von 

Gewalt gerichtet ist, und sie diese Aus-

richtung fördert,

2. in herausgehobener Funktion in einem 

Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt 

tätig ist oder

3. eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 aus-

übt.

(3) 1Die Datenerhebung darf kein Verhalten 

einer Person aus der Zeit vor Vollendung 

ihres 14.  Lebensjahres erfassen. 2Das Ver-

halten einer Person aus der Zeit zwischen 

Vollendung ihres 14. und 16. Lebensjahres 

darf die Datenerhebung nur erfassen, wenn 

zum Zeitpunkt dieses Verhaltens die Voraus-

setzungen des Absatzes 2 vorlagen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit 

minderjährige Personen von der Daten-

erhebung unvermeidbar als Dritte betroffen 

werden.

§ 14 
Nachrichtendienstliche Mittel

(1)  1Die Verfassungsschutzbehörde darf 

zur Erhebung personenbezogener Daten 

nur folgende nachrichtendienstliche Mittel 

einsetzen:

1. verdeckte Ermittlungen bei betroffenen 

Personen und Dritten unter den Voraus-

setzungen des § 15;

2. verdecktes Mithören ohne Inanspruch-

nahme technischer Mittel unter den 

Voraussetzungen des § 15;

3. Teilnahme an einer Kommunikationsbe-

ziehung im Internet unter einer Legende 

(Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) und unter Aus-

nutzung eines schutzwürdigen Vertrau-

ens der betroffenen Person oder der 

oder des Dritten, um ansonsten nicht 

zugängliche personenbezogene Daten 

zu erhalten, unter den Voraussetzungen 

des § 15;

4. planmäßig angelegte verdeckte Perso-

nenbeobachtung (Observation), auch 

unter Einsatz besonderer für Observa-

tionszwecke bestimmter technischer 

Mittel, soweit dieser Einsatz allein der 

Bestimmung des jeweiligen Aufenthalts-

ortes der beobachteten Person dient, 

unter den Voraussetzungen des § 15;

5. einzelne verdeckt angefertigte foto-

grafische Bildaufzeichnungen außerhalb 

von Wohnungen unter den Vorausset-

zungen des § 15;

6. Inanspruchnahme von

a) Personen, deren planmäßig ange-

legte Zusammenarbeit mit der Ver-

fassungsschutzbehörde Dritten nicht 

bekannt ist (Vertrauenspersonen),

b) Personen, die in Einzelfällen Hin-

weise geben und deren Zusammen-

arbeit mit der Verfassungsschutz-

behörde Dritten nicht bekannt ist 

(sonstige geheime Informantinnen 

und Informanten), 

c) Personen mit einer bereits beste-

henden Verbindung zu einem Nach-

richtendienst einer fremden Macht, 

die zum Zweck der Spionageabwehr 
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überworben worden sind (über-

worbene Agentinnen und Agenten), 

sowie

d) Personen, die der Verfassungs-

schutzbehörde logistische oder 

sonstige Hilfe leisten, ohne Ver-

trauenspersonen, sonstige geheime 

Informantinnen oder Informanten 

oder überworbene Agentinnen oder 

Agenten zu sein (Gewährsperso-

nen), unter den Voraussetzungen 

der §§ 15 und 16;

7. Observation, die innerhalb einer Woche 

insgesamt länger als 24 Stunden oder 

über einen Zeitraum von einer Woche 

hinaus durchgeführt wird (längerfristige 

Observation) oder bei der besondere 

für Observationszwecke bestimmte 

technische Mittel zu einem anderen als 

dem in Nummer 4 genannten Zweck 

eingesetzt werden, unter den Voraus-

setzungen der §§ 15 und 17;

8. verdeckt angefertigte Bildübertragun-

gen und Bildaufzeichnungen außer-

halb von Wohnungen, die nicht unter 

Nummer 5 fallen, unter den Vorausset-

zungen der §§ 15 und 17;

9. Einsatz von hauptamtlichen Beschäf-

tigten der Verfassungsschutzbehörde, 

die planmäßig angelegt und langfristig 

unter einer Legende (Absatz 2 Satz 1 

Nr. 1) personenbezogene Daten er-

heben (verdeckte Ermittlerinnen und 

Ermittler), unter den Voraussetzungen 

der §§ 15 und 18;

10. verdecktes Mithören und Aufzeichnen 

des nicht öffentlich gesprochenen 

Wortes unter Einsatz technischer Mittel 

außerhalb von Wohnungen unter den 

Voraussetzungen der §§ 15 und 19;

11. technische Mittel, mit denen zur Ermitt-

lung der Geräte- und der Kartennum-

mern aktiv geschaltete Mobilfunkend-

einrichtungen zur Datenabsendung an 

eine Stelle außerhalb des Telekommuni-

kationsnetzes veranlasst werden, unter 

den Voraussetzungen der §§ 15 und 19;

12. Beobachtung des Funkverkehrs auf 

nicht für den allgemeinen Empfang 

bestimmten Kanälen unter den Voraus-

setzungen der §§ 15 und 19;

13. Überwachung des Brief-, Post- und 

Fernmeldeverkehrs nach Maßgabe des 

§ 11.
2Die durch den Einsatz besonderer für 

Observationszwecke bestimmter technischer 

Mittel nach Satz 1 Nr. 4 erhobenen personen-

bezogenen Daten dürfen nicht zu einem 

Bewegungsbild verbunden werden. 3Die in 

Satz 1 Nrn. 5 und 8 genannten Mittel dürfen 

nicht gegen Versammlungen im Sinne des 

Niedersächsischen Versammlungsgesetzes 

(NVersG) eingesetzt werden. 4Der Einsatz 

unbemannter Fluggeräte ist unzulässig.

(2) 1Soweit es für den Einsatz eines 

nachrichtendienstl ichen Mit tels nach 

Absatz  1 er forderlich ist, dar f die 

Verfassungsschutzbehörde

1. fingierte biografische, berufliche oder 

gewerbliche Angaben (Legende) mit 

Ausnahme solcher beruflichen Angaben 

verwenden, die sich auf Berufsgeheim-

nisträgerinnen oder Berufsgeheimnisträ-

ger nach § 53 StPO oder Berufshelferin-

nen oder Berufshelfer nach § 53 a StPO 

beziehen, und

421

Anhang



2. Tarnpapiere und Tarnkennzeichen be-

schaffen, herstellen und verwenden.
2Tarnpapiere und Tarnkennzeichen dürfen 

auch zum Schutz der Beschäftigten, Ein-

richtungen und Gegenstände der Ver-

fassungsschutzbehörde sowie zum Schutz 

der in Absatz  1 Satz 1 Nr.  6 genannten 

Personen beschafft, hergestellt und ver-

wendet werden. 3Die Behörden des Landes 

und der Kommunen sind verpflichtet, der 

Ver fassungsschutzbehörde technische 

Hilfe bei der Beschaffung und Herstellung 

von Tarnpapieren und Tarnkennzeichen zu 

leisten.

§ 15 
Allgemeine Voraussetzungen 
für den Einsatz nachrichten-
dienstlicher Mittel

(1) 1Der Einsatz eines nachrichtendienstlichen 

Mittels ist unzulässig, wenn die Erforschung 

des Sachverhalts auf andere, die betroffenen 

Personen weniger beeinträchtigende Weise 

möglich ist; dies ist in der Regel anzunehmen, 

wenn die Information aus allgemein zugäng-

lichen Quellen erhoben oder durch ein 

Ersuchen nach § 23 beschafft werden kann. 
2Der Einsatz eines nachrichtendienstlichen 

Mittels darf nicht erkennbar außer Ver-

hältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden 

Sachverhalts stehen, insbesondere nicht 

außer Verhältnis zu der Gefahr, die von dem 

jeweiligen Beobachtungs- oder Verdachts-

objekt oder der Tätigkeit nach §  3 Abs.  1 

Nr. 2 ausgeht oder ausgehen kann. 3Der Ein-

satz eines nachrichtendienstlichen Mittels ist 

unverzüglich zu beenden, wenn sein Zweck 

erreicht ist oder sich Anhaltspunkte dafür 

ergeben, dass er nicht oder nicht auf diese 

Weise erreicht werden kann.

(2) 1Ein nachrichtendienstliches Mittel darf 

nur eingesetzt werden, wenn

1. sich der Einsatz gegen ein Beobach-

tungs- oder Verdachtsobjekt oder 

gegen eine Person richtet, bei der tat-

sächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-

gen, dass sie in diesem oder für dieses 

tätig ist,

2. sich der Einsatz gegen eine Person rich-

tet, bei der tatsächliche Anhaltspunkte 

für die Ausübung einer Tätigkeit nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 vorliegen,

3. sich der Einsatz gegen eine Person 

richtet, von der aufgrund bestimmter 

Tatsachen anzunehmen ist, dass sie mit 

einer der in den Nummern 1 und 2 ge-

nannten Personen in Verbindung steht 

und dass deshalb der Einsatz des Mittels 

unumgänglich ist, um Erkenntnisse über 

ein Beobachtungs- oder Verdachts-

objekt, das auf die Anwendung oder 

Vorbereitung von Gewalt gerichtet ist 

oder aus anderen Gründen erhebliche 

Bedeutung hat, oder über eine Tätigkeit 

nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 zu gewinnen,

4. dadurch die zur planmäßigen Beobach-

tung und Aufklärung eines Beobach-

tungs- oder Verdachtsobjekts oder zur 

Erfüllung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 

Nr. 2 erforderlichen Vertrauensperso-

nen, sonstigen geheimen Informantin-

nen und Informanten, überworbenen 

Agentinnen und Agenten sowie Ge-

währspersonen gewonnen oder über-

prüft werden können oder
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5. dies zum Schutz der Beschäftigten, 

Einrichtungen und Gegenstände der 

Verfassungsschutzbehörde sowie zum 

Schutz der Vertrauenspersonen, sonsti-

gen geheimen Informantinnen und In-

formanten, überworbenen Agentinnen 

und Agenten sowie Gewährspersonen 

erforderlich ist.
2Ein nachrichtendienstliches Mittel darf auch 

eingesetzt werden, wenn Dritte unvermeid-

bar betroffen werden.

(3) Bei dem Einsatz eines nachrichten-

dienstlichen Mittels dürfen die Beschäftigten 

der Verfassungsschutzbehörde keine Straf-

taten begehen.

(4) Die Zielsetzung und die Aktivitäten von 

Beobachtungs- und Verdachtsobjekten 

dürfen von der Verfassungsschutzbehörde 

weder unmittelbar noch mittelbar steuernd 

beeinflusst werden.

§ 16 
Besondere Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme von 
Personen

(1)  1Vertrauenspersonen, sonstige geheime 

Informantinnen und Informanten, über-

worbene Agentinnen und Agenten sowie 

Gewährspersonen dürfen nur in Anspruch 

genommen werden, wenn

1. sie volljährig sind,

2. keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass sie rechtswidrig einen 

Straftatbestand von besonderer Bedeu-

tung (Absatz 6) verwirklicht haben,

3. die Geld- oder Sachzuwendungen für 

die Inanspruchnahme einer Vertrauens-

person nicht auf Dauer deren wesent-

liche Lebensgrundlage sind,

4. sie nicht ein Angebot zum Ausstieg 

annehmen und nicht die Absicht dazu 

haben und

5. sie nicht 

a) Mandatsträgerin oder Mandatsträ-

ger des Europäischen Parlaments, 

des Bundestages oder eines Landes-

parlaments oder 

b) Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer 

solchen Mandatsträgerin oder eines 

solchen Mandatsträgers oder einer 

Fraktion oder Gruppe eines solchen 

Parlaments sind.
2Die Verfassungsschutzbehörde darf Berufs-

geheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnis-

träger (§ 53 StPO) sowie Berufshelferinnen 

und Berufshelfer (§ 53 a StPO) nicht von sich 

aus in Anspruch nehmen.

(2) 1Eine Vertrauensperson darf dauer-

haft nur gegen ein Beobachtungs- oder 

Verdachtsobjekt in Anspruch genommen 

werden, das auf die Anwendung oder Vor-

bereitung von Gewalt gerichtet ist oder aus 

anderen Gründen erhebliche Bedeutung 

hat. 2Wenn die erhebliche Bedeutung eines 

Beobachtungs- oder Verdachtsobjekts 

noch nicht festgestellt werden kann und zu 

dessen Beobachtung und Aufklärung andere 

nachrichtendienstliche Mittel nicht den-

selben Erfolg versprechen, darf abweichend 

von Satz 1 eine Vertrauensperson vorüber-

gehend gegen dieses Beobachtungs- oder 

Verdachtsobjekt in Anspruch genommen 

werden.

(3) 1Bei Vertrauenspersonen sowie über-

worbenen Agentinnen und Agenten soll 
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der Zeitraum zwischen dem ersten Heran-

treten an die Person und dem Beginn der 

planmäßig angelegten Zusammenarbeit 

(Werbung) ein Jahr nicht überschreiten. 
2Die Werbung einer Vertrauensperson darf 

erst beginnen, wenn die G 10-Kommission 

die Zustimmung nach §  21 Abs.  5 Satz  5 

erteilt hat. 3Vertrauenspersonen sowie 

überworbene Agentinnen und Agenten 

sollen höchstens fünf Jahre von derselben 

oder demselben Beschäftigten der Ver-

fassungsschutzbehörde geführt werden. 
4Ihre Werbung und Inanspruchnahme sind 

fortlaufend zu dokumentieren. 5Die Sätze 3 

und  4 gelten für die Betreuung sonstiger 

geheimer Informantinnen und Informanten 

entsprechend.

(4) 1Eine in Absatz 1 genannte Person darf 

nur folgende Straftatbestände verwirklichen:

1. § 84 Abs. 2, § 85 Abs. 2, § 86 Abs. 1, 

§§ 86 a, 98, 99, 129, 129 a sowie 129 b 

Abs. 1 Satz 1 des Strafgesetzbuchs 

(StGB), soweit er auf § 129 a StGB ver-

weist,

2. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2, 4 und 5 

NVersG und

3. § 20 des Vereinsgesetzes.
2Dabei darf weder auf die Gründung einer 

strafbaren Vereinigung hingewirkt noch 

eine steuernde Einflussnahme auf sie aus-

geübt werden. 3Erlaubt sind nur solche 

Handlungen, die unter Berücksichtigung der 

Verhältnismäßigkeit im Einzelfall unumgäng-

lich sind.

(5) 1Liegen die Voraussetzungen für 

die Inanspruchnahme einer in Absatz  1 

genannten Person nicht mehr vor, so ist die 

Inanspruchnahme unverzüglich zu beenden. 

2Wird die Inanspruchnahme beendet, weil 

sich tatsächliche Anhaltspunkte ergeben 

haben, dass die Person rechtswidrig einen 

Straftatbestand von besonderer Bedeutung 

(Absatz 6) verwirklicht hat, so sind die Straf-

verfolgungsbehörden zu unterrichten, wenn 

nicht der Schutz von Leib und Leben der in 

Anspruch genommenen Person ein Unter-

lassen erfordert.

(6) Straftaten von besonderer Bedeutung im 

Sinne dieser Vorschrift sind

1. Verbrechen,

2. die in § 138 StGB genannten Vergehen,

3. Vergehen nach § 129 StGB sowie

4. gewerbs- oder bandenmäßig begange-

ne Vergehen nach

a) den §§ 243, 244, 260, 261, 263 

bis 264 a, 265 b, 266, 283, 283 a, 

291 und 324 bis 330 StGB,

b) § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c und d 

des Waffengesetzes,

c) § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und § 29 a 

Abs. 1 Nr. 2 des Betäubungsmittelge-

setzes sowie

d) den §§ 96 und 97 des Aufenthaltsge-

setzes.

§ 17 
Besondere Voraussetzungen für 
Observationen sowie  
Bildübertragungen und Bildauf-
zeichnungen

Die Ver fassungsschutzbehörde dar f 

die nachrichtendienstlichen Mittel der 

Observation nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 

sowie der Bildübertragungen und Bild-

aufzeichnungen nach § 14 Abs. 1 Satz 1 
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Nr.  8 nur einsetzen, um Erkenntnisse über 

ein Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt, 

das auf die Anwendung oder Vorbereitung 

von Gewalt gerichtet ist oder aus anderen 

Gründen erhebliche Bedeutung hat, oder 

über eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 zu 

gewinnen.

§ 18 
Besondere Voraussetzungen für 
den Einsatz verdeckter  
Ermittlerinnen und Ermittler

(1) Eine verdeckte Ermittlerin oder ein ver-

deckter Ermittler darf nur unter den Voraus-

setzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und des § 3 

Abs.  1 des Artikel  10-Gesetzes eingesetzt 

werden.

(2) 1Der Einsatz einer verdeckten Ermittlerin 

oder eines verdeckten Ermittlers ist fort-

laufend zu dokumentieren. 2§ 16 Abs. 4 gilt 

für verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler 

entsprechend.

§ 19 
Besondere Voraussetzungen für 
den Einsatz bestimmter techni-
scher Mittel

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf ein 

technisches Mittel nach §  14 Abs.  1 Satz 

1  Nrn.  10 bis  12 nur unter den Voraus-

setzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und des § 3 

Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes einsetzen.

(2) Der Einsatz eines technischen Mittels 

nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 darf sich nur 

gegen eine Person richten, bei der

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-

dacht bestehen, dass sie eine Straftat 

nach § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes 

plant, begeht oder begangen hat, oder

2. aufgrund bestimmter Tatsachen anzu-

nehmen ist, dass sie über ihren Teil-

nehmeranschluss für eine Person nach 

Nummer 1 bestimmte oder von ihr her-

rührende Mitteilungen entgegennimmt 

oder weitergibt oder dass eine Person 

nach Nummer 1 ihren Teilnehmeran-

schluss nutzt, und dass deshalb der Ein-

satz unumgänglich ist, um Erkenntnisse 

über ein Beobachtungs- oder Verdachts-

objekt oder über eine Tätigkeit nach § 3 

Abs. 1 Nr. 2 zu gewinnen.

§ 20 
Besondere Auskunftsverlangen

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde kann 

anordnen, dass ein Diensteanbieter nach § 2 

Satz 1 Nr. 1 des Telemediengesetzes (TMG) 

ihr Auskunft erteilt 

1. zu Bestandsdaten (§ 14 TMG) oder

2. zu Nutzungsdaten (§ 15 Abs. 1 TMG).
2Die Erteilung einer Auskunft nach Satz  1 

darf nur im Einzelfall und unter der Voraus-

setzung angeordnet werden, dass sie zu 

einer planmäßigen Beobachtung und Auf-

klärung nach §  6 Abs.  1 Satz  1 oder §  7 

Abs.  1 Satz  1 oder zur Erfüllung der Auf-

gabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich ist 

und dass tatsächliche Anhaltspunkte für 

eine schwerwiegende Gefahr für ein in 

§ 3 Abs. 1 genanntes Schutzgut vorliegen. 
3Die Erteilung einer Auskunft zu Bestands-

daten darf im Einzelfall auch angeordnet 

werden, wenn durch die Erteilung der 

425

Anhang



Auskunft die zur planmäßigen Beobachtung 

und Aufklärung eines Beobachtungs- oder 

Verdachtsobjekts oder zur Erfüllung der 

Aufgabe nach § 3 Abs.  1 Nr. 2 erforder-

lichen Vertrauenspersonen, sonstigen 

geheimen Informantinnen und Informanten, 

überworbenen Agentinnen und Agenten 

sowie Gewährspersonen gewonnen oder 

überprüft werden können und tatsäch-

liche Anhaltspunkte für eine schwer-

wiegende Gefahr für ein in § 3 Abs. 1  

genanntes Schutzgut vorliegen. 4Zur 

Erfüllung der Aufgabe nach §  3 Abs.  1 

Nr.  1 darf die Erteilung einer Auskunft zu 

Nutzungsdaten nur angeordnet werden, 

wenn das Beobachtungs- oder Verdachts-

objekt auf die Anwendung oder Vor-

bereitung von Gewalt gerichtet ist oder aus 

anderen Gründen erhebliche Bedeutung hat. 
5Die Erteilung einer Auskunft zu Nutzungs-

daten darf nur zu einer Person angeordnet 

werden,

1. bei der tatsächliche Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass sie die schwer-

wiegende Gefahr nachdrücklich fördert, 

oder 

2. bei der aufgrund bestimmter Tatsachen 

anzunehmen ist, dass sie Telemedien für 

eine Person nach Nummer 1 nutzt und 

dass deshalb die Anordnung unum-

gänglich ist, um Erkenntnisse über ein 

Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt 

oder über eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 

Nr. 2 zu gewinnen.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde kann 

anordnen, dass ein Diensteanbieter nach 

§ 3 Nr. 6 des Telekommunikationsgesetzes 

(TKG) ihr Auskunft erteilt 

1. zu den nach den §§ 95 und 111 TKG 

erhobenen Bestandsdaten (einfache Be-

standsdaten),

2. zu Bestandsdaten nach Nummer 1, 

mittels derer der Zugriff auf Endge-

räte oder auf Speichereinrichtungen, 

die in diesen Endgeräten oder hiervon 

räumlich getrennt eingesetzt werden, 

geschützt wird oder die anhand einer 

zu einem bestimmten Zeitpunkt zu-

gewiesenen Internetprotokoll-Adresse 

bestimmt werden (besondere Bestands-

daten), oder

3. zu Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1 

Nrn. 1 bis 4 TKG und sonstigen zum 

Aufbau und zur Aufrechterhaltung der 

Telekommunikation notwendigen Ver-

kehrsdaten.
2Die Erteilung einer Auskunft nach Satz  1 

darf nur angeordnet werden, wenn sie im 

Einzelfall zu einer planmäßigen Beobachtung 

und Aufklärung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 oder 

§  7 Abs.  1 Satz  1 oder zur Erfüllung der 

Aufgabe nach §  3 Abs.  1 Nr.  2 erforder-

lich ist. 3Die Erteilung einer Auskunft zu 

einfachen Bestandsdaten darf im Einzelfall 

auch angeordnet werden, wenn dadurch 

die zur planmäßigen Beobachtung und 

Aufklärung eines Beobachtungs- oder Ver-

dachtsobjekts oder zur Erfüllung der Auf-

gabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlichen 

Vertrauenspersonen, sonstigen geheimen 

Informantinnen und Informanten, über-

worbenen Agentinnen und Agenten sowie 

Gewährspersonen gewonnen oder über-

prüft werden können. 4Die Erteilung einer 

Auskunft zu besonderen Bestandsdaten 

und zu Verkehrsdaten darf nur unter den 
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Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 

des § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes und 

nur zu einer Person angeordnet werden, bei 

der

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-

dacht bestehen, dass sie eine Straftat 

nach § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes 

plant, begeht oder begangen hat,

2. aufgrund bestimmter Tatsachen anzu-

nehmen ist, dass sie über ihren Teil-

nehmeranschluss für eine Person nach 

Nummer 1 bestimmte oder von ihr her-

rührende Mitteilungen entgegennimmt 

oder weitergibt oder dass eine Person 

nach Nummer 1 ihren Teilnehmeran-

schluss nutzt und dass deshalb die 

Anordnung unumgänglich ist, um Er-

kenntnisse über ein Beobachtungs- oder 

Verdachtsobjekt oder über eine Tätig-

keit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 zu gewinnen.

(3) 1Die Verfassungsschutzbehörde kann 

anordnen, dass 

1. Luftfahrtunternehmen sowie Betreiber 

von Computerreservierungssystemen 

und Globalen Distributionssystemen für 

Flüge Auskunft zu Namen und Anschrif-

ten von Kundinnen und Kunden sowie 

zur Inanspruchnahme und den Umstän-

den von Transportleistungen, insbeson-

dere zum Zeitpunkt von Abfertigung 

und Abflug und zum Buchungsweg, 

sowie

2. Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsins-

titute und Finanzunternehmen Auskunft 

zu Konten und Geldanlagen, insbe-

sondere zu Kontoständen, Zahlungs-

ein- und -ausgängen und sonstigen 

Geldbewegungen, sowie zu Kontoinha-

berinnen, Kontoinhabern, sonstigen Be-

rechtigten und weiteren am Zahlungs-

verkehr Beteiligten, erteilen. 
2Die Erteilung einer Auskunft nach Satz  1 

darf nur im Einzelfall und unter der Voraus-

setzung angeordnet werden, dass sie zu 

einer planmäßigen Beobachtung und Auf-

klärung nach §  6 Abs.  1 Satz  1 oder §  7 

Abs. 1 Satz 1 oder zur Erfüllung der Aufgabe 

nach § 3 Abs.  1 Nr.  2 erforderlich ist und 

dass tatsächliche Anhaltspunkte für eine 

schwerwiegende Gefahr für ein in § 3 Abs. 1 

genanntes Schutzgut vorliegen; Absatz  1 

Satz  4 gilt entsprechend. 3Die Erteilung 

einer Auskunft nach Satz 1 darf nur zu einer 

Person angeordnet werden, bei der

1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor-

liegen, dass sie die schwerwiegende 

Gefahr nachdrücklich fördert, oder

2. aufgrund bestimmter Tatsachen an-

zunehmen ist, dass sie eine in Satz 1 

genannte Dienstleistung für eine Person 

nach Nummer 1 in Anspruch nimmt und 

dass deshalb die Anordnung unum-

gänglich ist, um Erkenntnisse über ein 

Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt 

oder über eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 

Nr. 2 zu gewinnen.

(4) Die Verfassungsschutzbehörde kann 

unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 

Satz 2 Halbsatz 1 und Satz 3 das Bundes-

amt für Steuern um Abrufe aus dem gemäß 

§ 24 c Abs. 1 des Kreditwesengesetzes 

zu führenden Dateisystem ersuchen 

(Kontostammdatenabfrage).

(5) 1Auskünfte nach den Absätzen  1 

und  3 sind unentgeltlich zu erteilen. 2Die 

Verfassungsschutzbehörde hat für die 
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Erteilung von Auskünften nach Absatz  2 

eine Entschädigung entsprechend § 23 des 

Justizvergütungs- und -entschädigungs-

gesetzes zu gewähren.

(6) Anordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 

sowie Ersuchen nach Absatz 4 und die über-

mittelten Daten dürfen den betroffenen 

Personen oder Dritten von den Ver-

pflichteten nicht mitgeteilt werden.

(7) 1Den Verpflichteten ist es verboten, 

allein aufgrund einer Anordnung nach den 

Absätzen 1 bis 3 einseitige Handlungen vor-

zunehmen, die für die betroffene Person 

nachteilig sind und die über die Erteilung 

der Auskunft hinausgehen, insbesondere 

bestehende Verträge oder Geschäftsver-

bindungen zu beenden, ihren Umfang zu 

beschränken oder ein Entgelt zu erheben 

oder zu erhöhen. 2Die Anordnung ist mit 

dem ausdrücklichen Hinweis auf dieses 

Verbot und darauf zu verbinden, dass 

das Auskunftsersuchen nicht die Aussage 

beinhaltet, dass sich die betroffene Person 

rechtswidrig verhalten hat oder ein darauf 

gerichteter Verdacht besteht.

§ 21 
Verfahrensvorschriften

(1) 1Der Einsatz nachrichtendienstlicher 

Mittel nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 7 bis 12 

wird von der Fachministerin oder dem 

Fachminister angeordnet, im Vertretungs-

fall von der Staatssekretärin oder dem 

Staatssekretär oder deren oder dessen Ver-

treterin oder Vertreter. 2Dasselbe gilt für die 

Erteilung von Auskünften zu Nutzungsdaten 

nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, besonderen 

Bestandsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 

Verkehrsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 

und Daten nach § 20 Abs. 3 Satz 1 sowie für 

Ersuchen nach § 20 Abs. 4. 3Der Einsatz nach-

richtendienstlicher Mittel nach § 14 Abs. 1 

Satz 1 Nrn. 4 bis 6 wird von der Leiterin oder 

dem Leiter der Verfassungsschutzabteilung 

angeordnet, im Vertretungsfall von der Ver-

treterin oder dem Vertreter. 4Die Gründe für 

die Anordnungen nach den Sätzen 1 bis 3 

sind zu dokumentieren.

(2) 1Anordnungen nach Absatz 1 sind zu 

befristen auf höchstens

1. drei Jahre in den Fällen des § 14 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6, ein Jahr in den Fällen der 

vorübergehenden Inanspruchnahme 

einer Vertrauensperson (§ 16 Abs. 2 

Satz 2),

2. drei Monate in den Fällen des § 14 

Abs. 1 Satz 1 Nrn. 7 bis 12,

3. drei Monate bei der Erteilung von 

Auskünften zu künftig anfallenden 

Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2, Verkehrsdaten nach § 20 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 3 und Daten nach § 20 

Abs. 3 Satz 1.
2Verlängerungen um jeweils höchstens 

den in Satz  1 genannten Zeitraum sind 

zulässig, wenn die Voraussetzungen der 

Anordnung weiterhin erfüllt sind; Absatz 1 

gilt entsprechend. 3Satz 2 gilt nicht für die 

vorübergehende Inanspruchnahme einer 

Vertrauensperson (§ 16 Abs. 2 Satz 2).

(3) 1Anordnungen und Verlängerungen 

des Einsatzes nachrichtendienstlicher 

Mittel nach §  14 Abs.  1 Satz 1 Nrn.  7 

bis  12 bedürfen der Zustimmung der 

G  10-Kommission. 2Dasselbe gilt für 
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Anordnungen und Verlängerungen der 

Erteilung von Auskünften zu Nutzungs-

daten nach §  20 Abs.  1 Satz  1 Nr. 2, 

besonderen Bestandsdaten nach §  20 

Abs.  2 Satz  1 Nr. 2, Verkehrsdaten nach 

§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 sowie Daten nach 

§ 20 Abs. 3 Satz 1 und für Ersuchen nach 

§ 20 Abs. 4. 3Die G 10-Kommission prüft 

im Rahmen der Erteilung der Zustimmung 

die Zulässigkeit und Notwendigkeit des 

Einsatzes des nachrichtendienstlichen 

Mittels oder des besonderen Auskunfts-

verlangens. 4Stimmt die G 10-Kommission 

einer Anordnung oder Verlängerung nicht 

zu, so hat die Fachministerin oder der 

Fachminister, im Vertretungsfall die Staats-

sekretärin oder der Staatssekretär oder 

deren oder dessen Vertreterin oder Ver-

treter, die Anordnung oder Verlängerung 

unverzüglich aufzuheben.

(4) 1Bei Gefahr im Verzug kann in den Fällen 

des Absatzes 3 die Fachministerin oder der 

Fachminister, im Vertretungsfall die Staats-

sekretärin oder der Staatssekretär oder 

deren oder dessen Vertreterin oder Vertreter, 

anordnen, dass der Einsatz des nachrichten-

dienstlichen Mittels vor der Zustimmung der 

G 10-Kommission begonnen oder die Aus-

kunft vor der Zustimmung erteilt wird. 2In 

diesem Fall ist die Zustimmung unverzüg-

lich nachträglich einzuholen. 3Stimmt die 

G 10-Kommission nicht nachträglich zu, so 

gilt Absatz 3 Satz 4 entsprechend; der Ein-

satz des nachrichtendienstlichen Mittels ist 

unverzüglich zu beenden. 4Bereits erhobene 

Daten dürfen nicht gespeichert, verändert, 

verwendet oder übermittelt werden; sie sind 

unverzüglich zu löschen.

(5) 1Die Beobachtungs- und Verdachts-

objekte, gegen die die Inanspruchnahme 

von Vertrauenspersonen nach Absatz 1 

Satz 3 angeordnet werden darf, werden 

zuvor von der Fachministerin oder dem 

Fachminister bestimmt, im Vertretungs-

fall von der Staatssekretärin oder dem 

Staatssekretär oder deren oder dessen Ver-

treterin oder Vertreter. 2Die Gründe sind 

zu dokumentieren. 3Die Bestimmung ist 

auf höchstens vier Jahre zu befristen. 4Die 

Verlängerung der Bestimmung um jeweils 

höchstens vier Jahre ist zulässig, wenn die 

Voraussetzung des § 16 Abs. 2 weiterhin 

erfüllt ist. 5Die Bestimmung und die Ver-

längerung bedürfen der Zustimmung der 

G 10-Kommission. 6Absatz 3 Satz 3 gilt ent-

sprechend. 7Stimmt die G  10-Kommission 

einer Verlängerung nicht zu, so ist die 

Inanspruchnahme von Vertrauenspersonen 

gegen das betroffene Beobachtungsobjekt 

unverzüglich zu beenden.

(6) 1Die Wahrnehmung der Aufgaben der 

G 10-Kommission nach den Absätzen 3 bis 

5 obliegt der G 10-Kommission nach § 3 des 

Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung 

des Artikel  10-Gesetzes (Nds.  AG G  10).  
2§ 3 Abs. 1 Sätze 5 bis 7 und Abs. 2 bis 4 

Nds. AG G 10 gilt entsprechend. 

(7) Die weiteren Einzelheiten des Einsatzes 

nachrichtendienstlicher Mittel sind in Dienst-

vorschriften umfassend zu regeln.
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§ 22 
Mitteilung an betroffene Perso-
nen

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde hat 

den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 

nach §  14 Abs.  1 Satz 1 Nrn. 6 bis 12 

nach seiner Beendigung den betroffenen 

Personen mitzuteilen. 2Dasselbe gilt für 

Observationen nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 

soweit besondere für Observationszwecke 

bestimmte technische Mittel eingesetzt 

wurden. 3Die Verfassungsschutzbehörde 

hat auch die besonderen Auskunfts-

verlangen nach Erteilung der Auskunft den 

betroffenen Personen mitzuteilen; dies gilt 

nicht für Auskunftsverlangen zu einfachen 

Bestandsdaten nach §  20 Abs.  2 Satz  1 

Nr. 1. 4In der Mitteilung ist auf die Rechts-

grundlage für den Einsatz des nachrichten-

dienstlichen Mittels oder für das besondere 

Auskunftsverlangen und auf das Auskunfts-

recht nach § 30 hinzuweisen. 5Die Sätze 1 

bis 4 gelten nicht, wenn für die Mitteilung 

in unverhältnismäßiger Weise weitere 

personenbezogene Daten der betroffenen 

Person erhoben werden müssten.

(2) 1Die Mitteilung wird zurückgestellt, 

solange

1. eine Gefährdung des Zwecks des Einsat-

zes des nachrichtendienstlichen Mittels 

oder des besonderen Auskunftsver-

langens nicht ausgeschlossen werden 

kann,

2. durch das Bekanntwerden des Einsat-

zes des nachrichtendienstlichen Mittels 

oder des besonderen Auskunftsverlan-

gens Leib, Leben, Freiheit oder ähnlich 

schutzwürdige Belange einer Person 

gefährdet werden,

3. ihr überwiegende schutzwürdige Be-

lange einer anderen betroffenen Person 

entgegenstehen oder

4. durch das Bekanntwerden des Einsatzes 

des nachrichtendienstlichen Mittels der 

weitere Einsatz der in § 14 Abs. 1 Satz 1 

Nrn. 6 und 9 genannten Personen gefähr-

det wird und deshalb die Interessen der 

betroffenen Person zurücktreten müssen.
2Wird die Mitteilung nicht innerhalb eines 

Jahres nach der Beendigung des Einsatzes 

des nachrichtendienstlichen Mittels oder der 

Erteilung der Auskunft vorgenommen, so 

bedarf die Zurückstellung der Zustimmung 

der G  10 -Kommission. 3Stimmt die 

G 10-Kommission der Zurückstellung zu, so 

hat sie diese zu befristen. 4Auch jede weitere 

Zurückstellung bedarf der Zustimmung der 

G 10-Kommission; Satz 3 gilt entsprechend. 
5Stimmt die G  10-Kommission der Zurück-

stellung oder der weiteren Zurückstellung 

nicht zu oder entfällt zwischenzeitlich der 

Grund für die Zurückstellung, so ist die Mit-

teilung unverzüglich von der Verfassungs-

schutzbehörde vorzunehmen. 6Die Sätze 2 

bis 5 gelten nicht für die Mitteilung des Ein-

satzes nachrichtendienstlicher Mittel nach 

§  14 Abs.  1 Satz 1 Nr. 4 und für die Mit-

teilung von besonderen Auskunftsverlangen 

zu Bestandsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1. 7Wird in diesen Fällen die Mitteilung 

nicht innerhalb von zwei Jahren nach der 

Erteilung der Auskunft vorgenommen, so 

ist die Zurückstellung unter Angabe des 

Grundes der oder dem Landesbeauftragten 

für den Datenschutz mitzuteilen.
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(3) 1Einer Mitteilung bedarf es endgültig 

nicht, wenn

1. die Voraussetzung der Zurückstellung 

auch fünf Jahre nach Beendigung des 

Einsatzes des nachrichtendienstlichen 

Mittels oder nach Erteilung der Aus-

kunft noch nicht entfallen ist,

2. die Voraussetzungen der Zurückstellung 

mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit auch in Zukunft nicht 

entfallen werden,

3. die Voraussetzungen für eine Löschung 

der personenbezogenen Daten vorlie-

gen und

4. die G 10-Kommission zustimmt.
2Bei nachrichtendienstlichen Mitteln nach 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und bei besonderen 

Auskunftsverlangen zu Bestandsdaten nach  

§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bedarf es abweichend 

von Satz 1 Nr. 4 der Zustimmung der oder des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz.

§ 23 
Ersuchen und automatisierte 
Abrufverfahren

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 

planmäßigen Beobachtung und Aufklärung 

eines Beobachtungs- oder Verdachtsobjekts 

sowie zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3 

Abs. 1 Nr. 2 die Behörden des Landes, ins-

besondere die Staatsanwaltschaften und die 

Polizeibehörden, sowie die der ausschließ-

lichen Aufsicht des Landes unterstehenden 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts um Übermittlung 

personenbezogener Daten ersuchen, wenn 

diese nicht aus allgemein zugänglichen 

Quellen oder nur mit übermäßigem Auf-

wand oder nur durch eine die betroffene 

Person stärker belastende Maßnahme 

erhoben werden können. 2Die Gründe für 

das Ersuchen sind zu dokumentieren.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf 

anstelle eines Ersuchens nach Absatz 1 oder 

§ 18 Abs. 3 Satz 2 des Bundesverfassungs-

schutzgesetzes (BVerfSchG) automatisierte 

Abrufverfahren nutzen, soweit die Nutzung 

eines automatisierten Abrufverfahrens 

durch die Verfassungsschutzbehörden aus-

drücklich gesetzlich geregelt ist und durch 

technische und organisatorische Maß-

nahmen Risiken für die Rechte und Frei-

heiten der betroffenen Personen vermieden 

werden können. 2Die Einrichtung eines auto-

matisierten Abrufverfahrens wird von der 

Leiterin oder dem Leiter der Verfassungs-

schutzabteilung oder der Vertreterin oder 

dem Vertreter angeordnet. 3Soweit die 

gesetzlichen Regelungen nach Satz  1 die 

abrufende Stelle nicht zur Dokumentation 

der Abrufe verpflichten, sind die Gründe 

für den Abruf im automatisierten Abrufver-

fahren zu dokumentieren.

(3) 1Die ersuchte Behörde, Körperschaft, 

Anstalt oder Stiftung ist verpflichtet, 

die personenbezogenen Daten zu über-

mitteln. 2Sie darf nur solche personen-

bezogenen Daten übermitteln, die bei ihr 

bereits bekannt sind oder von ihr aus all-

gemein zugänglichen Quellen entnommen 

werden können. 3Erweisen sich personen-

bezogene Daten nach ihrer Übermittlung 

als unvollständig oder unrichtig, so sind sie 

gegenüber der empfangenden Verfassungs-

schutzbehörde unverzüglich zu ergänzen 
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oder zu berichtigen, es sei denn, dass der 

Mangel für die Beurteilung des Sachverhalts 

offensichtlich ohne Bedeutung ist.

(4) Um Übermittlung personenbezogener 

Daten, die von einer Staatsanwaltschaft oder 

einer Polizeibehörde aufgrund einer straf-

prozessualen Zwangsmaßnahme oder nach 

§ 32 Abs. 2 oder den §§ 33 a bis 37 a des 

Niedersächsischen Polizei- und Ordnungs-

behördengesetzes (NPOG) erhoben worden 

sind, darf nur ersucht werden, wenn die 

personenbezogenen Daten auch von der 

Ver fassungsschutzbehörde mit einem 

vergleichbaren nachrichtendienstlichen 

Mittel oder besonderen Auskunftsverlangen 

hätten erhoben werden dürfen.

(5) 1Um die Übermittlung personen-

bezogener Daten, die aufgrund einer straf-

prozessualen Zwangsmaßnahme oder einer 

dieser vergleichbaren Maßnahme nach dem 

Niedersächsischen Polizei- und Ordnungs-

behördengesetz erhoben worden sind, zu 

der die Verfassungsschutzbehörde nach 

diesem Gesetz nicht befugt ist, darf nur 

ersucht werden, wenn dies zur planmäßigen 

Beobachtung und Aufklärung eines 

Beobachtungs- oder Verdachtsobjekts, das 

auf die Anwendung oder Vorbereitung von 

Gewalt gerichtet ist, oder zur Erfüllung der 

Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich 

ist. 2Satz 1 gilt nicht für Ersuchen um Über-

mittlung von personenbezogenen Daten, 

die aufgrund einer Identitätsfeststellung 

nach § 163 b StPO, auch in Verbindung mit 

§  111 Abs. 3 StPO, oder nach § 13 NPOG 

erhoben worden sind. 3Ein Ersuchen um die 

Übermittlung personenbezogener Daten, 

die aufgrund einer Wohnraumüberwachung 

nach § 100 c StPO oder nach § 35 a NPOG 

erlangt worden sind, ist unzulässig.

(6) Die aufgrund eines Ersuchens nach 

den Absätzen  4 und 5 übermittelten 

personenbezogenen Daten sind von 

der übermittelnden Staatsanwaltschaft 

oder Polizeibehörde unter Angabe des 

zur Erhebung eingesetzten Mittels zu 

kennzeichnen.

§ 24 
Registereinsicht

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 

planmäßigen Beobachtung und Aufklärung 

eines Beobachtungs- oder Verdachts-

objekts, das auf die Anwendung oder Vor-

bereitung von Gewalt gerichtet ist, sowie 

zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 

Nr. 2 die von öffentlichen Stellen geführten 

Register, insbesondere Grundbücher, 

Personenstandsbücher, Melderegister, 

Personalausweisregister, Passregister, Führer-

scheinkartei, Waffenscheinkartei einsehen.

(2) 1Die Einsichtnahme ist nur zulässig, wenn

1. ein Ersuchen nach § 23 Abs. 1 oder 

ein Abruf im automatisierten Abrufver-

fahren nach § 23 Abs. 2 den Zweck der 

Maßnahme gefährden würde und

2. die betroffene Person durch eine ander-

weitige Datenerhebung unverhältnismä-

ßig beeinträchtigt würde.
2Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn ihr 

eine gesetzliche Geheimhaltungsvorschrift 

oder eine Pflicht zur Wahrung von Berufs-

geheimnissen entgegensteht.

(3)  D ie  E ins i chtnahme wird von 

der Leiter in oder dem Leiter der 
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Verfassungsschutzabteilung oder der Ver-

treterin oder dem Vertreter angeordnet.

(4) 1Jede Einsichtnahme ist zu dokumentieren. 
2Die in der Dokumentation enthaltenen 

personenbezogenen Daten dürfen aus-

schließlich zur Datenschutzkontrolle ver-

wendet werden. 3Sie sind zwei Jahre nach 

der Dokumentation zu löschen.

§ 25 
Verpflichtung zur Datenüber-
mittlung an die Verfassungs-
schutzbehörde

(1) Die Behörden des Landes sowie die der 

ausschließlichen Aufsicht des Landes unter-

stehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts über-

mitteln von sich aus der Verfassungsschutz-

behörde die ihnen bekannt gewordenen 

Informationen einschließlich personen-

bezogener Daten, wenn tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dies zur 

planmäßigen Beobachtung und Aufklärung 

eines Beobachtungs- oder Verdachtsobjekts, 

das auf die Anwendung oder Vorbereitung 

von Gewalt gerichtet ist, oder zur Erfüllung 

der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforder-

lich ist.

(2) 1Die Staatsanwaltschaften und Polizei-

behörden des Landes übermitteln von sich 

aus der Verfassungsschutzbehörde die ihnen 

bekannt gewordenen Informationen ein-

schließlich personenbezogener Daten, wenn 

tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass dies zur planmäßigen Beobachtung 

und Aufklärung eines Beobachtungs- oder 

Verdachtsobjekts oder zur Erfüllung der 

Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich 

ist. 2Personenbezogene Daten, die aufgrund 

einer strafprozessualen Zwangsmaßnahme 

oder einer vergleichbaren Maßnahme 

nach dem Niedersächsischen Polizei- und 

Ordnungsbehördengesetz erhoben worden 

sind, dürfen nur übermittelt werden, wenn 

tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass dies zur planmäßigen Beobachtung und 

Aufklärung eines Beobachtungs- oder Ver-

dachtsobjekts, das auf die Anwendung oder 

Vorbereitung von Gewalt gerichtet ist, oder 

zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 

Nr.  2 erforderlich ist. 3Die Übermittlung 

personenbezogener Daten, die aufgrund 

einer Wohnraumüberwachung nach § 100 c 

StPO oder nach § 35 a NPOG erlangt worden 

sind, ist unzulässig. 4Satz  2 gilt nicht für 

die Übermittlung von personenbezogenen 

Daten, die aufgrund einer Identitätsfest-

stellung nach §  163 b StPO, auch in Ver-

bindung mit § 111 Abs. 3 StPO, oder nach 

§ 13 NPOG erhoben worden sind. 5Die nach 

Satz 2 übermittelten personenbezogenen 

Daten sind unter Angabe des zur Erhebung 

eingesetzten Mittels zu kennzeichnen.

(3) Die Übermittlung von personen-

bezogenen Daten über eine Person, die das 

14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist 

unzulässig.

(4) § 23 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.
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Drittes Kapitel
Speicherung, Veränderung, Verwendung, 

Löschung

§ 26 
Speicherung, Veränderung und 
Verwendung personenbezoge-
ner Daten, Zweckbindung

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf die 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben rechtmäßig 

erhobenen personenbezogenen Daten 

speichern, verändern und verwenden, wenn 

dies zu dem Zweck erforderlich ist, zu dem 

sie erhoben worden sind, und

1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor-

liegen, dass die betroffene Person in 

dem oder für das Beobachtungs- oder 

Verdachtsobjekt tätig ist,

2. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor-

liegen, dass die betroffene Person eine 

Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ausübt,

3. aufgrund bestimmter Tatsachen anzu-

nehmen ist, dass die betroffene Person 

mit einer der in den Nummern 1 und 

2 genannten Personen in Verbindung 

steht und dass deshalb die Speicherung, 

Veränderung oder Verwendung zur 

planmäßigen Beobachtung und Auf-

klärung eines Beobachtungs- oder Ver-

dachtsobjekts, das auf die Anwendung 

oder Vorbereitung von Gewalt gerichtet 

ist, oder zur Erfüllung der Aufgabe nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 unumgänglich ist, oder

4. dies zur Gewinnung oder Überprüfung 

von Vertrauenspersonen, sonstigen 

geheimen Informantinnen oder Infor-

manten, überworbenen Agentinnen 

oder Agenten oder Gewährspersonen 

erforderlich ist.
2Die in Satz 1 Nrn. 1 bis 4 genannten 

Voraussetzungen gelten nicht in der 

Verdachtsgewinnungsphase. 3Sind mit 

personenbezogenen Daten, die nach Satz 

1 gespeichert, verändert und verwendet 

werden dürfen, weitere personenbezogene 

Daten von betroffenen Personen oder von 

Dritten so verbunden, dass sie nicht oder 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 

getrennt werden können, so dürfen sie 

gemeinsam mit den personenbezogenen 

Daten nach Satz 1 gespeichert werden; sie 

sind nach Maßgabe des § 28 Abs. 3 in ihrer 

Verarbeitung einzuschränken.

(2) 1Die mit nachrichtendienstlichen Mitteln 

oder durch ein besonderes Auskunfts-

verlangen erhobenen personenbezogenen 

Daten sind unter Angabe des eingesetzten 

Mittels zu kennzeichnen. 2Bei den nach 

§  23 Abs. 6 gekennzeichneten personen-

bezogenen Daten ist die Kennzeichnung 

beizubehalten.

(3) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf 

die personenbezogenen Daten, von denen 

sie durch Übermittlung nach § 25 recht-

mäßig Kenntnis erlangt hat, nur speichern, 

verändern und verwenden, wenn dies zu 

einem Zweck erforderlich ist, zu dem sie 

die übermittelnde Behörde gemäß § 23 um 

Übermittlung dieser personenbezogenen 

Daten hätte ersuchen dürfen, und wenn 

eine der in Absatz  1 Satz 1 Nrn.  1 bis  4 

genannten Voraussetzungen erfüllt ist. 2Die 

Zweckbestimmung ist bei der Speicherung 

festzulegen. 3Absatz 1 Satz 3 gilt ent-

sprechend. 4Bei den nach § 25 Abs. 2 Satz 5 
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gekennzeichneten personenbezogenen 

Daten ist die Kennzeichnung beizubehalten.

(4) Die Speicherung von personenbezogenen 

Daten über eine minderjährige Person ist nur 

unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 

zulässig.

§ 27 
Speicherung, Veränderung und 
Verwendung personenbezoge-
ner Daten zu anderen Zwecken

1Eine Speicherung, Veränderung oder Ver-

wendung der nach § 26 gespeicherten 

personenbezogenen Daten für einen 

anderen in §  12 Abs. 1 genannten Zweck 

ist zulässig, wenn die personenbezogenen 

Daten zur Erfüllung dieses Zwecks erforder-

lich sind und im Fall eines zur Erhebung ein-

gesetzten nachrichtendienstlichen Mittels 

oder besonderen Auskunftsverlangens 

dieses auch für den anderen Zweck hätte 

eingesetzt werden dürfen. 2Die nach § 26 

Abs.  3 gespeicherten personenbezogenen 

Daten dürfen nur unter den dort genannten 

Voraussetzungen für einen anderen Zweck 

gespeichert, verändert und verwendet 

werden.

§ 28 
Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde hat 

personenbezogene Daten zu berichtigen, 

wenn sie unrichtig sind. 2Sie hat sie zu 

ergänzen, wenn sie unvollständig sind 

und dadurch schutzwürdige Interessen 

der betroffenen Person beeinträchtigt sein 

können. 3Wird die Richtigkeit von personen-

bezogenen Daten von der betroffenen 

Person bestritten und lässt sich weder die 

Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen, 

so ist dies zu vermerken; die betroffene 

Person kann sich an die Landesbeauftragte 

oder den Landesbeauftragten für den 

Datenschutz wenden.

(2)  1Die Verfassungsschutzbehörde hat 

personenbezogene Daten zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder

2. ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung 

nicht mehr erforderlich ist.
2Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu 

der Annahme besteht, dass durch sie schutz-

würdige Interessen der betroffenen Person 

beeinträchtigt würden; die entsprechenden 

personenbezogenen Daten sind nach Maß-

gabe des Absatzes 3 in ihrer Verarbeitung 

einzuschränken. 3Ein schutzwürdiges 

Interesse liegt insbesondere dann vor, wenn 

die betroffene Person einen Antrag auf Aus-

kunft nach § 30 gestellt hat oder aufgrund 

einer Mitteilung nach § 6 Abs. 4 oder § 22 

Abs. 1 die Stellung eines solchen Antrags zu 

erwarten ist. 4Sind personenbezogene Daten 

in Akten gespeichert, so ist die Löschung 

nach Satz 1 Nr. 2 erst durchzuführen, wenn 

die gesamte Akte nach Maßgabe der ent-

sprechenden Rechts- oder Verwaltungsvor-

schriften zur Aufgabenerfüllung nicht mehr 

erforderlich ist. 5Werden durch die weitere 

Speicherung von personenbezogenen Daten 

nach Satz 4 schutzwürdige Interessen der 

betroffenen Person erheblich beeinträchtigt, 

so sind diese personenbezogenen Daten 
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nach Maßgabe des Absatzes 3 in ihrer Ver-

arbeitung einzuschränken.

(3) 1In ihrer Verarbeitung eingeschränkte 

personenbezogene Daten sind mit einem 

Vermerk über die Einschränkung der Ver-

arbeitung zu versehen. 2Im Fall einer 

automatisierten Verarbeitung ist die Ein-

schränkung der Verarbeitung durch 

zusätzliche technische Maßnahmen zu 

gewährleisten. 3In ihrer Verarbeitung ein-

geschränkte personenbezogene Daten 

darf die Verfassungsschutzbehörde nur in 

behördlichen und gerichtlichen Verfahren, 

mit denen eine Person ein schutzwürdiges 

Interesse nach Absatz 2 verfolgt, oder mit 

Einwilligung der betroffenen Person ver-

ändern, verwenden oder übermitteln.

(4) 1Die Verfassungsschutzbehörde prüft 

bei der Einzelfallbearbeitung, spätestens 

nach jeweils fünf Jahren, ob personen-

bezogene Daten zu berichtigen oder zu 

ergänzen, zu löschen oder nach Maßgabe 

des Absatzes  3 in ihrer Verarbeitung ein-

zuschränken sind. 2Bei personenbezogenen 

Daten, die mit nachrichtendienstlichen 

Mitteln nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 9 bis 

12 oder mit besonderen Auskunftsverlangen 

zu Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2, besonderen Bestandsdaten nach § 20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Verkehrsdaten nach § 20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder Daten nach § 20 

Abs. 3 Satz 1 erhoben wurden, beträgt die 

Prüfungsfrist nach Satz 1 sechs Monate.

(5) Die Verfassungsschutzbehörde prüft 

bei der Einzelfallbearbeitung, spätestens 

nach jeweils sechs Monaten, ob personen-

bezogene Daten über eine minderjährige 

Person zu berichtigen oder zu ergänzen, zu 

löschen oder nach Maßgabe des Absatzes 3 

in ihrer Verarbeitung einzuschränken sind.

(6) 1Die Löschung von personenbezogenen 

Daten ist zu dokumentieren, wenn sie 

mit nachrichtendienstlichen Mitteln oder 

besonderen Auskunftsverlangen erhoben 

wurden, die der Mitteilungspflicht nach 

§ 22 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 unterliegen. 2Die in 

der Dokumentation enthaltenen personen-

bezogenen Daten dürfen ausschließlich zur 

Datenschutzkontrolle verwendet werden. 
3Sie sind zu löschen, wenn seit einer Mit-

teilung nach § 22 Abs. 1 ein Jahr vergangen 

ist oder es einer Mitteilung gemäß § 22 

Abs.  3 endgültig nicht bedarf, frühestens 

jedoch zwei Jahre nach der Dokumentation.

(7) Die Löschung personenbezogener Daten, 

die mit nachrichtendienstlichen Mitteln 

nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 9 bis 12 oder 

mit besonderen Auskunftsverlangen zu 

Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2, besonderen Bestandsdaten nach §  20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Verkehrsdaten nach § 20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder Daten nach § 20 

Abs. 3 Satz 1 erhoben wurden, ist unter Auf-

sicht einer oder eines besonders bestellten, 

mit der Auswertung nicht befassten 

Beschäftigten, die oder der die Befähigung 

zum Richteramt hat, vorzunehmen.

§ 29 
— aufgehoben —
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Viertes Kapitel
Auskunft

§ 30 
Auskunft an betroffene Perso-
nen

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde erteilt 

betroffenen Personen auf Antrag unent-

geltlich Auskunft über die zu ihrer Person 

gespeicherten Daten, soweit hierzu auf 

einen konkreten Sachverhalt hingewiesen 

und ein besonderes Interesse an der Aus-

kunft dargelegt wird. 2Über personen-

bezogene Daten aus Akten, die nicht zu den 

betroffenen Personen geführt werden, wird 

Auskunft nur erteilt, soweit die personen-

bezogenen Daten, namentlich aufgrund 

von Angaben der betroffenen Personen, mit 

angemessenem Aufwand auffindbar sind. 
3Die Verfassungsschutzbehörde bestimmt 

Verfahren und Form der Auskunftserteilung 

nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) 1Die Auskunftserteilung ist abzulehnen, 

soweit

1. die Auskunft die öffentliche Sicherheit 

gefährden oder sonst dem Wohl des 

Bundes oder eines Landes Nachteile be-

reiten würde,

2. die personenbezogenen Daten oder 

die Tatsache ihrer Speicherung nach 

einer Rechtsvorschrift geheim gehalten 

werden müssen, 

3. die Interessen eines Dritten an der Ge-

heimhaltung die Interessen der antrag-

stellenden Person überwiegen oder

4. durch die Auskunftserteilung Informa-

tionsquellen gefährdet würden oder die 

Ausforschung des Erkenntnisstandes 

oder der Arbeitsweise der Verfassungs-

schutzbehörde zu befürchten ist und 

deshalb die Interessen der antragstel-

lenden Person ausnahmsweise zurück-

treten müssen.
2Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der 

Leiter der Verfassungsschutzabteilung. 3Die 

Leiterin oder der Leiter der Verfassungs-

schutzabteilung kann eine besonders 

bestellte Beschäftigte oder einen besonders 

bestellten Beschäftigten, die oder der mit 

der Auswertung nicht befasst war und die 

Befähigung zum Richteramt hat, damit 

beauftragen, ebenfalls Entscheidungen 

nach Satz 1 zu treffen.

(3) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich 

nicht auf die Herkunft der Daten und die 

Empfänger der Übermittlung.

(4) 1Die Ablehnung einer Auskunft bedarf 

keiner Begründung, soweit durch die 

Begründung der Zweck der Ablehnung 

gefährdet würde. 2Die Gründe der 

Ablehnung sind zu dokumentieren. 
3Wird der antragstellenden Person keine 

Begründung für die Ablehnung der Aus-

kunft gegeben, so ist ihr die Rechtsgrund-

lage dafür zu nennen. 4Ferner ist sie darauf 

hinzuweisen, dass sie sich an die Landes-

beauftragte oder den Landesbeauftragten 

für den Datenschutz wenden kann. 5Der 

oder dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz ist auf Verlangen die von der 

antragstellenden Person begehrte Auskunft 

zu erteilen. 6Mitteilungen der oder des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz 

an die antragstellende Person dürfen keine 

Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der 
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Verfassungsschutzbehörde zulassen, sofern 

diese nicht einer weitergehenden Mitteilung 

zustimmt.

Fünftes Kapitel
Übermittlung

§ 31 
Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Staatsanwalt-
schaften und Polizeibehörden

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde über-

mittelt von sich aus personenbezogene 

Daten an die Staatsanwaltschaften und 

Polizeibehörden des Landes, wenn tatsäch-

liche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

dies zur Verfolgung besonders schwerer 

Straftaten gemäß §  100  b Abs.  2 StPO 

oder von Straftaten gemäß den §§  87, 

88 und 89 StGB unumgänglich ist. 2Den 

Polizeibehörden des Landes übermittelt die 

Verfassungsschutzbehörde von sich aus 

personenbezogene Daten auch

1. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehen-

den Gefahr für den Bestand oder die 

Sicherheit des Bundes oder des Landes, 

für Leib, Leben oder Freiheit einer 

Person, für lebens- oder verteidigungs-

wichtige Einrichtungen (§ 1 Abs. 4 

und 5  

des Niedersächsischen Sicherheitsüber-

prüfungsgesetzes – Nds. SÜG –) oder 

für Kulturdenkmale (§ 1 des Nieder-

sächsischen Denkmalschutzgesetzes), 

deren Erhaltung im herausragenden 

öffentlichen Interesse liegt, oder

2. wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass dies zur Verhütung 

a) terroristischer Straftaten nach § 2 

Nr. 15 NPOG,

b) von Straftaten der Gefährdung des 

demokratischen Rechtsstaates ge-

mäß den §§ 87, 88, 89, 89 a und 89 

c Abs. 1 bis 4 StGB,

c) der Bildung einer kriminellen Verei-

nigung nach § 129 Abs. 1 in Verbin-

dung mit Abs. 5 Satz 3 StGB sowie 

die Bildung und Unterstützung einer 

terroristischen Vereinigung nach  

§ 129 a Abs. 1, 2, 4 und 5 Satz 1 

StGB, jeweils auch in Verbindung 

mit § 129 b Abs. 1 StGB,

d) von Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung gemäß § 176  

Abs. 1 bis 3, § 176 a Abs. 3, § 177 

Abs. 6 bis 8 und § 184 b Abs. 2 

StGB,

e) von Straftaten gegen das Leben 

nach den §§ 211 und 212 StGB so-

wie der schweren Körperverletzung 

nach § 226 Abs. 2 StGB,

f) von Straftaten gegen die persön-

liche Freiheit gemäß § 232, § 232 a  

Abs. 3, 4 und 5 Satzteil 2, § 232 b 

Abs. 3 und 4 in Verbindung mit  

§ 232 a Abs. 4 oder 5 Satzteil 2,  

§ 233 Abs. 2, § 233 a Abs. 3 und 4 

Satzteil 2, § 234 und § 234 a StGB,

g) von gemeingefährlichen Straftaten 

gemäß § 310 Abs. 1 und § 316 a 

StGB,

h) von Straftaten der gewerbs- und 

bandenmäßigen Verleitung zur 

missbräuchlichen Asylantragstellung 
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nach § 84 a Abs. 1 des Asylverfah-

rensgesetzes oder des gewerbs- und 

bandenmäßigen Einschleusens von 

Ausländern nach § 97 Abs. 2 des 

Aufenthaltsgesetzes oder

i) von Straftaten gemäß § 30 a Abs. 1 

und 2 des Betäubungsmittelgeset-

zes (BtMG), auch in Verbindung mit 

§ 30 b  

BtMG und mit § 129 Abs. 5 StGB,

unumgänglich ist.
3Die Übermittlung nach den Sätzen 1 und 2 

ist nur zulässig, wenn das zur Datenerhebung 

verwendete Mittel auch für den anderen 

Zweck hätte angewendet werden dürfen. 
4Personenbezogene Daten, die nicht durch 

den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 

oder durch besondere Auskunftsverlangen 

erhoben worden sind, darf die Verfassungs-

schutzbehörde auch zu sonstigen Zwecken der 

Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr an 

die Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden 

des Landes übermitteln. 5Sind mit personen-

bezogenen Daten, die nach den Sätzen 1 bis 4 

übermittelt werden dürfen, weitere personen-

bezogene Daten der betroffenen Person oder 

von Dritten so verbunden, dass eine Trennung 

nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 

Aufwand möglich ist, so dürfen auch diese 

personenbezogenen Daten übermit telt 

werden; sie sind nach Maßgabe des § 28 Abs. 3  

in ihrer Verarbeitung einzuschränken. 6Die 

Übermittlung ist unzulässig, wenn dadurch 

Informationsquellen oder die Arbeitsweise der 

Verfassungsschutzbehörde gefährdet würden 

und diese Sicherheitsinteressen das Interesse 

an der Strafverfolgung oder an der Gefahren-

abwehr überwiegen.

(2) 1Sind die zu übermittelnden personen-

bezogenen Daten gekennzeichnet (§  26 

Abs. 2 und 3 Satz 4), so ist die Kennzeichnung 

bei der Übermittlung aufrechtzuerhalten. 
2Die Fachministerin oder der Fachminister, 

im Vertretungsfall die Staatssekretärin 

oder der Staatssekretär oder deren oder 

dessen Vertreterin oder Vertreter, kann 

anordnen, dass bei der Übermittlung auf die 

nach Satz  1 erforderliche Kennzeichnung 

der personenbezogenen Daten verzichtet 

wird, wenn dies unerlässlich ist, um die 

Geheimhaltung der Datenerhebung nicht 

zu gefährden, und die G  10-Kommission 

zugestimmt hat. 3Bei Gefahr im Verzug kann 

die Anordnung bereits vor der Zustimmung 

getroffen werden. 4In diesem Fall ist die 

Zustimmung unverzüglich nachträglich ein-

zuholen. 5Stimmt die G 10-Kommission nicht 

nachträglich zu, so ist die Kennzeichnung 

unverzüglich durch die empfangende 

Staatsanwaltschaft oder Polizeibehörde 

nachzuholen; darauf ist sie von der Ver-

fassungsschutzbehörde hinzuweisen. 6Die 

Übermittlung ist zu dokumentieren. 7Über die 

Übermittlung von personenbezogen Daten, 

die unter Einsatz nachrichtendienstlicher 

Mittel nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 9 bis 12 

oder mit besonderen Auskunftsverlangen 

zu Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2, besonderen Bestandsdaten nach § 20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Verkehrsdaten nach § 20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder Daten nach § 20 

Abs. 3 Satz 1 erhoben wurden, entscheidet 

eine besonders bestellte Beschäftigte oder 

ein besonders bestellter Beschäftigter, die 

oder der mit der Auswertung nicht befasst 

war und die Befähigung zum Richteramt hat.
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(3) 1Erweisen sich personenbezogene Daten 

nach ihrer Übermittlung als unvollständig 

oder unrichtig, so sind sie gegenüber der 

empfangenden Staatsanwaltschaft oder 

Polizeibehörde unverzüglich zu ergänzen 

oder zu berichtigen, es sei denn, dass der 

Mangel für die Beurteilung des Sachverhalts 

offensichtlich ohne Bedeutung ist. 2Absatz 2 

gilt entsprechend.

(4) 1Die empfangende Staatsanwaltschaft 

oder Polizeibehörde darf die übermittelten 

personenbezogenen Daten, soweit gesetz-

lich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem 

Zweck verarbeiten, zu dem sie ihr über-

mittelt wurden. 2Sind die übermittelten 

personenbezogenen Daten nach Absatz  2 

Satz 1 gekennzeichnet, so hat sie die Kenn-

zeichnung aufrechtzuerhalten. 3Wurden 

personenbezogene Daten übermittelt, die 

unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 

nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 9 bis 12 oder 

mit besonderen Auskunftsverlangen zu 

Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2, besonderen Bestandsdaten nach §  20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Verkehrsdaten nach § 20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder Daten nach § 20 

Abs. 3 Satz 1 erhoben worden sind, so prüft 

die empfangende Staatsanwaltschaft oder 

Polizeibehörde unverzüglich und danach in 

Abständen von höchstens sechs Monaten, 

ob die übermittelten personenbezogenen 

Daten für den Zweck erforderlich sind, zu 

dem sie übermittelt wurden. 4Soweit die 

in Satz  3 genannten personenbezogenen 

Daten für diesen Zweck oder für eine recht-

mäßige zweckändernde Verwendung oder 

Übermittlung nicht erforderlich sind, sind 

sie unverzüglich unter Aufsicht einer oder 

eines besonders bestellten Beschäftigten, 

die oder der die Befähigung zum Richter-

amt hat, zu löschen. 5Die Löschung ist zu 

dokumentieren. 6Die Verfassungsschutz-

behörde ist unverzüglich über die Löschung 

zu unterrichten.

(5) 1Die Polizeibehörden des Landes 

dürfen die Verfassungsschutzbehörde 

um Übermittlung personenbezogener 

Daten ersuchen, wenn diese zur Abwehr 

einer Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit erforderlich sind. 2Um Übermittlung 

personenbezogener Daten, die von der Ver-

fassungsschutzbehörde durch den Einsatz 

nachrichtendienstlicher Mittel oder durch 

besondere Auskunftsverlangen erhoben 

worden sind, darf nur ersucht werden, wenn 

die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 

vorliegen. 3Die Verfassungsschutzbehörde 

ist verpflichtet, die personenbezogenen 

Daten zu übermitteln; Absatz  1 Sätze  5 

und 6 sowie die Absätze 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 4Sie darf nur solche personen-

bezogenen Daten übermitteln, die bei ihr 

bereits bekannt sind oder von ihr aus all-

gemein zugänglichen Quellen entnommen 

werden können.

(6) In der Verdachtsgewinnungsphase (§ 8) 

ist die Übermittlung personenbezogener 

Daten nicht zulässig.

§ 32 
Übermittlung an sonstige Be-
hörden und Stellen

(1) 1An sonstige inländische Behörden darf 

die Verfassungsschutzbehörde personen-

bezogene Daten übermitteln, wenn dies

440

Anhang



1. zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3 

Abs. 2 bis 4 erforderlich ist oder 

2. die empfangende Behörde die perso-

nenbezogenen Daten zu Zwecken der 

Gefahrenabwehr benötigt.
2An Finanzämter darf die Verfassungsschutz-

behörde personenbezogene Daten auch 

übermitteln, wenn dies zu den in § 51 Abs. 

3 der Abgabenordnung genannten Zwecken 

erforderlich ist. 3Personenbezogene Daten, 

die durch den Einsatz nachrichtendienstlicher 

Mittel oder durch besondere Auskunfts-

verlangen erhoben worden sind, darf die 

Verfassungsschutzbehörde nach Satz 1 Nr. 2 

nur übermitteln, wenn die empfangende 

Behörde die personenbezogenen Daten 

zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden 

Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit 

des Bundes oder des Landes, für Leib, Leben 

oder Freiheit einer Person, für lebens- oder 

verteidigungswichtige Einrichtungen (§  1 

Abs.  4 und  5 Nds.  SÜG) oder für Kultur-

denkmale (§  1 des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes), deren Erhaltung 

im herausragenden öffentlichen Interesse 

liegt, benötigt. 4§ 31 Abs. 1 Sätze 5 und 6 

sowie Abs. 2, 3 und 6 gilt entsprechend. 5Für 

die Übermittlung an Behörden des Landes 

gilt auch §  31 Abs.  4 entsprechend. 6An 

Behörden des Bundes und anderer Länder 

darf nur übermittelt werden, wenn für die 

empfangende Behörde den Vorschriften 

dieses Gesetzes vergleichbare Datenschutz-

regelungen gelten.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf 

personenbezogene Daten an Dienststellen 

der alliierten Streitkräfte übermitteln, 

soweit dies im Rahmen der Zusammenarbeit 

nach Artikel  3 des Zusatzabkommens zu 

dem Abkommen zwischen den Parteien 

des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der 

Bundesrepublik Deutschland stationierten 

ausländischen Truppen vom 3. August 1959 

(BGBl. 1961 II S. 1183, 1218) erforderlich ist. 
2Die Übermittlung ist zu dokumentieren und 

der oder dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz mitzuteilen.

(3) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf 

personenbezogene Daten im Einvernehmen 

mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz 

an ausländische öffentliche Stellen sowie an 

über- und zwischenstaatliche Stellen über-

mitteln, soweit die Übermittlung in einem 

Gesetz, einem Rechtsakt der Europäischen 

Gemeinschaften oder einer internationalen 

Vereinbarung geregelt ist. 2Eine Übermittlung 

darf auch erfolgen, wenn sie zum Schutz von 

Leib oder Leben einer Person erforderlich ist 

und für die empfangende Stelle gleichwertige 

Datenschutzregelungen gelten. 3Die Über-

mittlung unterbleibt, wenn ihr auswärtige 

Belange der Bundesrepublik Deutschland oder 

überwiegende schutzwürdige Interessen der 

betroffenen Personen, insbesondere deren 

Schutz vor einer rechtsstaatswidrigen Ver-

folgung, entgegenstehen. 4Die Übermittlung 

der von einer Ausländerbehörde empfangenen 

personenbezogenen Daten unterbleibt, es sei 

denn, die Übermittlung ist völkerrechtlich 

geboten. 5Übermittlungen nach den Sätzen 1 

und 2 sind zu dokumentieren und der oder 

dem Landesbeauftragten für den Daten-

schutz mitzuteilen.

(4) 1Personenbezogene Daten dürfen 

an Personen oder Stellen außerhalb des 
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öffentlichen Bereichs nicht übermittelt 

werden, es sei denn, dass dies zum Schutz 

vor Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 

§  3 Abs.  1 oder zur Gewährleistung der 

Sicherheit von lebens- oder verteidigungs-

wichtigen Einrichtungen (§ 1 Abs. 4 und 5 

Nds.  SÜG) erforderlich ist und die Fach-

ministerin oder der Fachminister, im Ver-

tretungsfall die Staatssekretärin oder der 

Staatssekretär oder deren oder dessen Ver-

treterin oder Vertreter, der Übermittlung 

zugestimmt hat. 2Jede Übermittlung ist zu 

dokumentieren. 3Die in der Dokumentation 

enthaltenen personenbezogenen Daten 

dürfen ausschließlich zur Datenschutz-

kontrolle verwendet werden. 4Sie sind zu 

löschen, wenn seit der Mitteilung gemäß 

Satz  7 ein Jahr vergangen ist, frühestens 

jedoch zwei Jahre nach der Dokumentation. 
5Der Empfänger darf die übermittelten 

personenbezogenen Daten, soweit gesetz-

lich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem 

Zweck verarbeiten, zu dem sie ihm über-

mittelt wurden. 6Er ist auf die Verarbeitungs-

beschränkung und darauf hinzuweisen, dass 

sich die Verfassungsschutzbehörde vor-

behält, Auskunft über die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu verlangen. 
7Die Übermittlung der personenbezogenen 

Daten ist der betroffenen Person durch die 

Verfassungsschutzbehörde mitzuteilen, 

sobald eine Gefährdung der Aufgabener-

füllung durch die Mitteilung nicht mehr zu 

besorgen ist.

§ 32 a 
Übermittlung personen-
bezogener Daten für Angebote 
zum Ausstieg

1Die Ver fassungsschutzbehörde dar f 

personenbezogene Daten 

1. an Polizeibehörden des Landes in 

entsprechender Anwendung des § 31 

Abs. 1 Sätze 5 und 6 sowie Abs. 2 bis 4 

und 6,

2. an sonstige inländische Behörden in 

entsprechender Anwendung des § 32 

Abs. 1 Sätze 4 bis 6 und 

3. an in der Präventionsarbeit bewährte 

Stellen außerhalb des öffentlichen Be-

reichs in entsprechender Anwendung 

des § 32 Abs. 4 Sätze 2 bis 7 

übermitteln, soweit die empfangende 

Behörde oder Stelle die personenbezogenen 

Daten für Angebote zum Ausstieg aus 

Bestrebungen und Tätigkeiten nach §  3 

Abs. 1 benötigt. 2Satz 1 gilt nicht für 

personenbezogene Daten, die mit nach-

richtendienstlichen Mitteln oder besonderen 

Auskunftsverlangen erhoben wurden, 

welche der Mitteilungspflicht nach § 22 

Abs. 1 Sätze 1 bis 3 unterliegen.

§ 33 
Aufklärung der Öffentlichkeit, 
Verfassungsschutzbericht

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde kann 

die Öffentlichkeit über Beobachtungs-

objekte und über Tätigkeiten nach §  3 

Abs. 1 Nr. 2 aufklären. 2Sie kann auch über 

Verdachtsobjekte aufklären, wenn die den 
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Verdacht rechtfertigenden tatsächlichen 

Anhaltspunkte unter Berücksichtigung der 

Interessen der betroffenen Personen hin-

reichend gewichtig sind.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde ist ver-

pflichtet, zur Aufklärung der Öffentlichkeit 

einen jährlichen Verfassungsschutzbericht 

vorzulegen, in dem auch die Summe der Haus-

haltsmittel sowie die Gesamtzahl der in der 

Verfassungsschutzabteilung Beschäftigten 

nach Stellen und Beschäftigungsvolumen 

darzustellen sind. 2Ferner sind in dem 

Bericht allgemein die Anwendung nach-

richtendienstlicher Mittel nach §  14, die 

besonderen Auskunftsverlangen nach § 20, 

die Auskunftsersuchen nach §  30 und die 

Strukturdaten der von der Verfassungs-

schutzbehörde in Dateien im Sinne des § 6 

Abs. 2 Satz  1 BVerfSchG gespeicherten 

Personendatensätze darzustellen.

(3)  Bei der Aufklärung der Öffentlich-

keit dürfen personenbezogene Daten 

nur bekannt gegeben werden, wenn die 

Bekanntgabe für das Verständnis der Dar-

stellung, insbesondere von Organisationen 

oder unorganisier ten Gruppierungen, 

erforderlich ist und das Interesse der All-

gemeinheit das schutzwürdige Interesse der 

betroffenen Person überwiegt.

Sechstes Kapitel
Unabhängige Datenschutzkontrolle,  

Anwendung des Niedersächsischen  

Datenschutzgesetzes

§ 33 a 
Unabhängige Datenschutzkon-
trolle

(1) 1Die oder der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz kontrolliert bei der Verfassungs-

schutzbehörde die Einhaltung der gesetz-

lichen Vorschriften über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten (Datenschutzvor-

schriften). 2Die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften über die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten, die mit nach-

richtendienstlichen Mitteln oder besonderen 

Auskunftsverlangen erhoben wurden, die 

der Mitteilungspflicht nach  §  22  Abs. 1  

Sätze 1 bis 3 unterliegen, kontrolliert sie 

oder er im Abstand von höchstens zwei 

Jahren. 3§ 57 Abs. 2 Nrn. 1 bis 9 NDSG gilt 

entsprechend.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde ist ver-

pflichtet, die Landesbeauftragte oder den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz 

bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben 

zu unterstützen. 2Dabei ist insbesondere

1. Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in 

alle Unterlagen, insbesondere in die ge-

speicherten personenbezogenen Daten 

und in die Datenverarbeitungsprogram-

me, zu gewähren, die im Zusammen-

hang mit der Datenschutzkontrolle 

stehen,

2. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu 

gewähren.

443

Anhang



3Soweit im Einzelfall die Sicherheit des 

Bundes oder eines Landes gefährdet würde, 

dürfen die Rechte nach Satz 2 nur von der 

oder dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz oder im Vertretungsfall von der 

Vertreterin oder dem Vertreter persönlich 

ausgeübt werden.

(3) 1Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass 

eine beabsichtigte Verarbeitung personen-

bezogener Daten gegen eine Datenschutz-

vorschrift verstößt, so kann die oder der 

Landesbeauftragte für den Datenschutz die 

Verfassungsschutzbehörde vor einer solchen 

Datenverarbeitung warnen. 2Stellt die oder 

der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

im laufenden Betrieb einer Verarbeitung 

personenbezogener Daten einen Verstoß 

der Verfassungsschutzbehörde gegen eine 

Datenschutzvorschrift fest, so kann sie oder 

er 

1. den Verstoß gegenüber der Verfas-

sungsschutzbehörde mit der Auffor-

derung beanstanden, innerhalb einer 

bestimmten Frist Stellung zu nehmen, 

und 

2. den Ausschuss für Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes darüber unterrich-

ten.

(4) Wenn der jährliche Tätigkeitsbericht der 

oder des Landesbeauftragten für den Daten-

schutz die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Verfassungsschutzbehörde 

berührt, nimmt die Landesregierung auch 

dazu innerhalb von sechs Monaten gegen-

über dem Landtag Stellung.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend 

für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch andere Stellen auf der 

Grundlage von Vorschriften dieses Gesetzes, 

wenn die Verarbeitung der Erfüllung der 

Aufgaben nach § 3 dient.

§ 33 b 
Anwendbarkeit des Niedersäch-
sischen Datenschutzgesetzes

Bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 

nach § 3 findet das Niedersächsische Daten-

schutzgesetz keine Anwendung mit Aus-

nahme der §§  24, 27, 29, und 33 Abs.  1 

bis 4, der §§ 34 und 35 Abs. 1, der §§ 36, 

37, 38, 45, 54, 55 und 58 mit Ausnahme von 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 sowie der §§ 59 und 60, 

soweit nicht in diesem Gesetz abweichende 

Regelungen enthalten sind.

Vierter Teil
Parlamentarische Kontrolle

§ 34 
Ausschuss für Angelegenheiten 
des Verfassungsschutzes

Die parlamentarische Kontrolle auf dem 

Gebiet des Ver fassungsschutzes übt 

unbeschadet der Rechte des Landtages und 

seiner sonstigen Ausschüsse ein besonderer, 

vom Landtag unverzüglich nach Beginn der 

Wahlperiode einzusetzender Ausschuss für 

Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 

aus.
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§ 35 
Zusammensetzung und Verfah-
rensweise des Ausschusses

(1) 1Der Ausschuss für Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes soll aus mindestens 

sieben Abgeordneten des Landtages 

bestehen. 2Mitglieder der Landesregierung 

können dem Ausschuss nicht angehören. 
3Jede Fraktion erhält mindestens einen Sitz. 
4Das Nähere regelt die Geschäftsordnung 

des Niedersächsischen Landtages.

(2) Für die Verhandlungen des Ausschusses 

gelten die Vorschriften der Geschäfts-

ordnung des Niedersächsischen Land-

tages, soweit in diesem Gesetz nichts 

Abweichendes bestimmt ist.

§ 36 
Unterrichtungspflichten des 
Fachministeriums

(1) 1Das Fachministerium ist verpflichtet, 

den Ausschuss für Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes umfassend über seine 

Tätigkeit als Verfassungsschutzbehörde 

im Allgemeinen sowie über Vorgänge von 

besonderer Bedeutung zu unterrichten. 2Es 

unterrichtet insbesondere über

1. die Bestimmung eines Beobachtungsob-

jekts und die Verlängerung der Bestim-

mung (§ 6 Abs. 2),

2. die Beendigung der Beobachtung und 

Aufklärung eines Beobachtungsobjekts 

(§ 6 Abs. 2 und 3),

3. die beabsichtigte Bestimmung eines Be-

obachtungs- oder Verdachtsobjekts, in 

dem die Inanspruchnahme von Vertrau-

enspersonen angeordnet werden darf, 

sowie die beabsichtigte Verlängerung 

der Bestimmung (§ 21 Abs. 5),

4. den beabsichtigten Erlass oder die 

beabsichtigte Änderung einer Dienst-

vorschrift für den Einsatz nachrichten-

dienstlicher Mittel (§ 21 Abs. 7) und

5. die beabsichtigte Änderung des Ver-

zeichnisses von Verarbeitungstätigkei-

ten nach § 33 b in Verbindung mit  

§ 38 NDSG.

(2) Das Fachministerium unterrichtet den 

Ausschuss für Angelegenheiten des Ver-

fassungsschutzes in Abständen von längstens 

sechs Monaten über den Einsatz nachrichten-

dienstlicher Mittel, die der Mitteilungspflicht 

nach § 22 Abs. 1 Sätze 1 und 2 unterliegen.

(3) 1Das Fachministerium unterrichtet im 

Abstand von höchstens sechs Monaten 

den Ausschuss für Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes über die besonderen 

Auskunftsverlangen nach § 20; dabei ist 

insbesondere ein Überblick über Anlass, 

Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten der 

im Berichtszeitraum durchgeführten Maß-

nahmen zu geben. 2Satz 1 gilt nicht für 

Auskunftsverlangen zu einfachen Bestands-

daten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1.

(4) Das Fachministerium unterrichtet das 

Parlamentarische Kontrollgremium des 

Bundes jährlich über besondere Auskunfts-

verlangen zu Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 2, Verkehrsdaten nach §  20 

Abs.  2 Satz 1 Nr. 3 und Daten nach § 20 

Abs. 3 Satz 1; dabei ist ein Überblick über 

Anlass, Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten 

der im Berichtszeitraum durchgeführten 

Maßnahmen zu geben.
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§ 37 
Aufhebung der Verschwiegen-
heitspflicht

(1) 1Die Beschäftigten der Verfassungs-

schutzbehörde dürfen sich in dienstlichen 

Angelegenheiten ohne Einhaltung des 

Dienstweges unmittelbar an den Ausschuss 

für Angelegenheiten des Verfassungs-

schutzes oder an einzelne Mitglieder des 

Ausschusses wenden. 2Einzelne Mitglieder 

des Ausschusses dürfen die nach Satz 1 

erhaltenen Mitteilungen sowie die ihnen 

dazu vorgelegten Unterlagen ausschließlich 

an den Ausschuss weitergeben. 3Sie dürfen 

dabei von der Bekanntgabe des Namens der 

oder des Beschäftigten absehen.

(2) 1Die Verhandlungen des Ausschusses 

über Mitteilungen nach Absatz  1 und die 

dazu vorgelegten Unterlagen sind vertraulich 

im Sinne der Geschäftsordnung des Nieder-

sächsischen Landtages. 2Der Ausschuss 

kann die Vertraulichkeit nach Maßgabe der 

Geschäftsordnung des Niedersächsischen 

Landtages einschränken oder aufheben.

§ 38 
Beauftragung einer oder eines 
Sachverständigen

1Der Ausschuss für Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes kann mit der Mehrheit 

von zwei Dritteln seiner Mitglieder eine Sach-

verständige oder einen Sachverständigen 

beauftragen, zur Wahrnehmung der Kon-

trollaufgaben des Ausschusses im Einzel-

fall Untersuchungen durchzuführen. 2Die 

Landesregierung ist vor der Beauftragung 

der oder des Sachverständigen anzuhören. 
3Die oder der Sachverständige kann nach 

Maßgabe ihres oder seines Auftrages die 

dem Ausschuss nach Artikel 24 Abs. 2 der 

Niedersächsischen Verfassung vorgelegten 

Akten einsehen. 4Die Einsicht in vertrauliche 

Unterlagen setzt voraus, dass sie oder er 

zuvor von der Landtagsverwaltung förm-

lich zur Geheimhaltung verpflichtet worden 

ist. 5Die oder der Sachverständige hat dem 

Ausschuss über das Ergebnis der Unter-

suchungen zu berichten.

§ 39 
Beauftragung der oder des 
Landesbeauftragten für den 
Datenschutz

1Der Ausschuss für Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes hat auf Antrag von 

mindestens einem Fünftel seiner Mitglieder 

die Landesbeauftragte oder den Landes-

beauftragten für den Datenschutz zu 

beauftragen, die Rechtmäßigkeit einzelner 

Maßnahmen der Verfassungsschutzbehörde 

zu überprüfen. 2Die oder der Landesbeauf-

tragte für den Datenschutz hat dem Aus-

schuss über das Ergebnis der Prüfung zu 

berichten.

§ 40 
Berichterstattung des Ausschus-
ses gegenüber dem Landtag

(1) 1Der Ausschuss für Angelegenheiten 

des Verfassungsschutzes legt dem Land-

tag einmal jährlich einen Bericht über seine 

Tätigkeit vor. 2Ausschussmitglieder, die den 
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Bericht für unzutreffend halten, können 

ihre Auffassung in einem Zusatz zu diesem 

Bericht darstellen.

(2) Der Ausschuss legt dem Landtag einmal 

jährlich einen Bericht über die Durchführung 

der nachrichtendienstlichen Mittel und 

besonderen Auskunftsverlangen vor, die der 

Mitteilungspflicht nach § 22 Abs. 1 Sätze 1 

bis 3 unterliegen.

Fünfter Teil
Schlussvorschriften

§ 41 
Einschränkung  
von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können das 

Grundrecht der Versammlungsfreiheit 

(Artikel 8 Abs. 1 des Grundgesetzes) und das 

Grundrecht auf Wahrung des Brief-, Post- 

und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des 

Grundgesetzes) eingeschränkt werden.

§ 42 
Übergangsvorschrift

Auf Vertrauenspersonen, die am 31. Oktober 

2016 bereits in Anspruch genommen 

werden, finden § 16 Abs. 2 und § 21 Abs. 5 

erst am 1. Mai 2017 Anwendung.
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11.3  Verbote neonazistischer Vereinigungen

Verbot am Vereinigung Verbotsbehörde

27.01.1982 „Volkssozialistische Bewegung 

Deutschlands/Partei der Arbeit“ 

(VSBD/PdA, einschließlich der 

„Jungen Front“ (JF))

Bundesministerium des Innern

07.12.1983 „Aktionsfront Nationaler So-

zialisten/ Nationale Aktivisten“ 

(ANS/NA)

Bundesministerium des Innern

09.02.1989 „Nationale Sammlung“ (NS) 

(ANS/NA-Ersatzorganisation)

Bundesministerium des Innern

27.11.1992 Nationalistische Front (NF) Bundesministerium des Innern

10.12.1992 Deutsche Alternative (DA) Bundesministerium des Innern

21.12.1992 Deutscher Kameradschaftsbund 

Wilhelmshaven (DKB)

Niedersächsisches  

Innenministerium

22.12.1992 Nationale Offensive (NO) Bundesministerium des Innern

11.06.1993 Nationaler Block (NB) Bayerisches Staatsministerium 

des Innern

14.07.1993 Heimattreue Vereinigung 

Deutschlands (HVD)

Innenministerium des Landes 

Baden-Württemberg

02.09.1993 Freundeskreis Freiheit für 

Deutschland (FFD)

Innenministerium des Landes 

Nordrhein-Westfalen

10.11.1994 Wiking Jugend e. V. (WJ) Bundesministerium des Innern 

(auf Initiative des Niedersächsi-

schen Innenministeriums)

24.02.1995 Freiheitliche Deutsche  

Arbeiterpartei (FAP)

Bundesministerium des Innern 

(auf Initiative des Niedersächsi-

schen Innenministeriums)

24.02.1995 Nationale Liste (NL) Behörde für Inneres der Freien 

und Hansestadt Hamburg
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Verbot am Vereinigung Verbotsbehörde

05.05.1995 Direkte Aktion/Mitteldeutsch-

land (JF)

Innenministerium des  

Landes Brandenburg

30.07.1996 Skinheads Allgäu Bayerisches Staatsministerium 

des Innern

15.08.1997 Kameradschaft Oberhavel Innenministerium des  

Landes Brandenburg

11.02.1998 Heide-Heim e. V. und  

Heideheim e. V.

Niedersächsisches  

Innenministerium

11.08.2000 Hamburger Sturm Behörde für Inneres Hamburg

14.09.2000 Blood & Honour-Division 

Deutschland mit Jugend- 

organisation White Youth

Bundesministerium des Innern

05.04.2001 Skinheads Sächsische Schweiz 

(SSS) mit Skinheads Sächsische 

Schweiz – Aufbauorganisationen 

und Nationaler Widerstand Pirna

Sächsisches Staatsministerium 

des Innern

07.03.2003 Bündnis nationaler Sozialisten 

für Lübeck

Innenministerium des Landes 

Schleswig-Holstein

22.01.2004 Fränkische Aktionsfront (F.A.F.) Bayerisches Staatsministerium 

des Innern

09.03.2005 „Kameradschaft Tor Berlin“ mit 

„Mädelgruppe  

Kameradschaft Tor Berlin“

Innensenator des Landes Berlin

09.03.2005 Berliner Alternative Süd-Ost 

(BASO)

Innensenator des Landes Berlin

12.04.2005 Kameradschaft Hauptvolk mit 

Jugendorganisation „Sturm 27“

Innenministerium des  

Landes Brandenburg

14.07.2005 Alternative Nationale Strausber-

ger Dart-, Piercing- und Tattoo- 

Offensive (ANSDAPO)

Innenministerium des  

Landes Brandenburg
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Verbot am Vereinigung Verbotsbehörde

26.06.2006 Schutzbund Deutschland Innenministerium des  

Landes Brandenburg

26.04.2007 Kameradschaft „Sturm 34” Sächsisches Staatsministerium 

des Innern

01.04.2008 Blue White Street Elite (BWSE) 

rechtsextremistisch beeinflusste 

Hooligan-Vereinigung

Innenministerium des  

Landes Brandenburg

07.05.2008 Collegium Humanum (CH) mit 

Bauernhilfe e. V.

Bundesministerium des Innern

07.05.2008 Verein zur Rehabilitierung der 

wegen Bestreitens des Holo-

caust Verfolgten (VRBHV)

Bundesministerium des Innern

31.03.2009 Heimattreue Deutsche Jugend 

- Bund zum Schutz für Umwelt, 

Mitwelt und Heimat e. V. (HDJ)

Bundesministerium des Innern

28.05.2009 Mecklenburgische Aktionsfront 

(M.A.F.)

Innenministerium des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern

05.11.2009 Frontbann 24 Innensenator des Landes Berlin

11.04.2011 Freie Kräfte Teltow-Fläming 

(FKTF)

Innenministerium des  

Landes Brandenburg

21.09.2011 Hilfsorganisation für nationale 

politische Gefangene und ihre 

Angehörigen e. V. (HNG)

Bundesministerium des Innern

19.06.2012 Widerstandsbewegung in  

Südbrandenburg

Innenministerium des  

Landes Brandenburg

10.05.2012 Kameradschaft Walter  

Spangenberg

Innenministerium des Landes 

Nordrhein-Westfalen

23.08.2012 Kameradschaft Aachener Land 

(KAL)

Innenministerium des Landes 

Nordrhein-Westfalen
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Verbot am Vereinigung Verbotsbehörde

23.08.2012 Kameradschaft Hamm (KS 

Hamm)

Innenministerium des Landes 

Nordrhein-Westfalen

23.08.2012 Nationaler Widerstand  

Dortmund (NWDO)

Innenministerium des Landes 

Nordrhein-Westfalen

25.09.2012 Besseres Hannover Niedersächsisches  

Innenministerium

18.02.2013 Nationale Sozialisten Döbeln mit 

Division Döbeln, Initiative für 

Döbeln und Freies Döbeln sowie 

der Band INKUBATION

Sächsisches Staatsministerium 

des Innern

28.03.2014 Nationale Sozialisten Chemnitz 

(NSC) mit Interessengemein-

schaft Chemnitzer Stadtge-

schichten und Aktionsgemein-

schaft „Raus in die Zukunft“

Sächsisches Staatsministerium 

des Innern

23.07.2014 Freies Netz Süd (FNS) Bayerisches Staatsministerium 

des Innern

18.12.2014 Autonome Nationalisten  

Göppingen (AN Göppingen)

Innenministerium  

Baden-Württemberg

29.10.2015 Sturm 18 e. V. Hessisches Ministerium  

des Innern

27.01.2016 Altermedia Deutschland Bundesministerium des Innern

16.03.2016 Weisse Wölfe Terrorcrew (WWT) Bundesministerium des Innern

20.11.2019 Phalanx 18 Senator für Inneres der Freien 

Hansestadt Bremen

23.01.2020 Combat 18 Deutschland (C18 

Deutschland)

Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat
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Verbot am Vereinigung Verbotsbehörde

23.06.2020 Nordadler (auch handelnd und 

auftretend unter den Bezeich-

nungen „Völkische Revolution“, 

„Völkische Jugend“, „Völkische 

Gemeinschaft“ und „Völkische 

Renaissance“)

Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat

01.12.2020 Sturmbrigade 44/Wolfsbrigade 

44

Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat

24.06.2021 „Nationale Sozialisten Rostock“ 

(auch handelnd und auftretend 

unter der Bezeichnung „NSR“ 

und „Aktionsblog“) einschließ-

lich seiner Teilorganisation 

„Baltik Korps“ (BK)

Ministerium für Inneres  

und Europa Mecklenburg- 

Vorpommern

19.09.2023 Hammerskins Deutschland 

einschließlich seiner regionalen 

Chapter und seiner Teilorganisa-

tion „Crew 38”

Bundesministerium des Innern  

und für Heimat

27.09.2023 „Die Artgemeinschaft – Germani-

sche Glaubens-Gemeinschaft we-

sensgemäßer Lebensgestaltung 

e. V.“ (AG-GGG) einschließlich 

der Teilorganisation „Familien-

werk e. V.“ und sämtlicher Regio-

nalgruppen wie „Gefährtschaf-

ten“, „Gilden“ und sogenannte 

Freundeskreise.

Bundesministerium des Innern  

und für Heimat
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11.4  Verbote von 
Reichsbürgervereinigungen 

Verbotsverfüg. Vereinigung Verbotsbehörde

19.03.2020 „Geeinte deutsche Völker und 

Stämme“ (GdVuSt), einschl. 

Teilorganisation „Osnabrücker 

Landmark“

Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat

11.5  Verbote linksextremistischer 
Vereinigungen 

Verbotsverfüg. Vereinigung Verbotsbehörde

25.08.2017 linksunten.indymedia Bundesministerium des Innern
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11.6  Übersicht über Verbotsmaßnahmen des  
BMI gegen extremistische Bestrebungen  
mit Bezug zum Ausland im Zeitraum  
Januar 1990 bis Dezember 2023

Organisation Verbotsverfügung Phänomenbereich

Arbeiterpartei Kurdistans (PKK)/Nationale 

Befreiungsfront Kurdistans (ERNK) und Teil-

organisationen, Föderation der patriotischen 

Arbeiter- und Kulturvereinigungen aus Kurdis-

tan in der Bundesrepublik Deutschland e. V.  

(FEYKA-Kurdistan), Kurdistan-Komitee e. V.

22.11.1993 AE

Kurdistan Informationsbüro (KIB) alias Kurdis-

tan Informationsbüro in Deutschland

20.02.1995 AE

Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front 

(DHKP-C)

06.08.1998 AE

Türkische Volksbefreiungspartei/-Front  

(THKP/-C)

06.08.1998 AE

Kalifatstaat und 35 Teilorganisationen 08.12.2001

14.12.2001

13.05.2002

16.09.2002

ISiT

al-Aqsa e. V. 31.07.2002 ISiT

Hizb ut-Tahrir (HuT) 10.01.2003 ISiT

Yeni Akit GmbH, Verlegerin der Europa-Aus-

gabe der türkisch-sprachigen Tageszeitung 

Anadoluda Vakit

22.02.2005 ISiT

Bremer Hilfswerk e. V.

Selbstauflösung mit Wirkung vom 

18.01.2005; Löschung im Vereinsregister am 

29.06.2005

18.01.2005

29.06.2005

ISiT
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Organisation Verbotsverfügung Phänomenbereich

YATIM-Kinderhilfe e. V. 249 30.08.2005 ISiT

Mesopotamia Broadcast A/S, Roj TV A/S 13.06.2008 AE

VIKO Fernseh Produktion GmbH 13.06.2008

al-Manar TV 29.10.2008 ISiT

Internationale Humanitäre Hilfsorganisation 

e. V. (IHH)

23.06.2010 ISiT

Millatu Ibrahim 29.05.2012 ISiT

Dawa FM einschließlich der Teilorganisation 

Internationaler Jugendverein – Dar al Schabab 

e. V.

25.02.2013 ISiT

an-Nussrah 25.02.2013 ISiT

DawaTeam Islamische Audios 25.02.2013 ISiT

Waisenkinderprojekt Libanon e. V. 02.04.2014 ISiT

Islamischer Staat 12.09.2014 ISiT

Tauhid Germany 26.03.2015 ISiT

Zeitschrift „Yürüyüs“ 06.05.2015 AE

Die Wahre Religion (DWR) alias “LIES!  

Stiftung“ / „Stiftung LIES“

25.10.2016 ISiT

Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH 12.02.2019 AE

MIR Multimedia GmbH 12.02.2019 AE

Hizb Allah (Betätigungsverbot) 26.03.2020 ISiT

Deutsche Libanesische Familie e. V., Men-

schen für Menschen e. V., Gib Frieden e. V. als 

Ersatzorganisationen des verbotenen Waisen-

kinderprojekt Libanon e. V.

19.05.2021 ISiT

249  Das BMI hatte am 03.12.2004 ein vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren mit dem Ziel 
eines Verbots gegen das „Bremer Hilfswerk e. V.“ eingeleitet. Der Verein ist dem Verbot 
durch Selbstauflösung zuvorgekommen.
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Organisation Verbotsverfügung Phänomenbereich

Ansaar International e. V. einschließlich ihrer 

Teilorganisationen Aktion Ansar Deutschland 

e. V., Somalisches Komitee Information und 

Beratung in Darmstadt und Umgebung e. V. 

(SKIB), Frauenrechte ANS.Justice e. V., Änis 

Ben-Hatira Help e. V./Änis Ben-Hatira Founda-

tion, Ummashop, Helpstore Secondhand UG 

sowie Better World Appeal e. V.

05.05.2021 ISiT

HAMAS 02.11.2023 ISiT

Samidoun - Palästinian Solidarity Network 02.11.2023 AE

AE = Ausländerextremismus 

ISiT = Islamismus/islamistischer Terrorismus
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11.7  Abkürzungsverzeichnis

A

AALG/UE  Antifaschistische Aktion Lüneburg/Uelzen 

ADÜTDF  Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine  

(Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu)

AfD Partei Alternative für Deutschland

AG-GGG   Die Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft 

 wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.

AJL  Antifajugend Lüneburg 

AKL Antikapitalistische Linke

A.L.I. Antifaschistische Linke International

AMG AL-Mustafa Gemeinschaft e.V.

ANF Ajansa Nûçeyan a Firatê

AQAH Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel

AQI Al-Qaida im Irak

AQIS Al Qaida auf dem indischen Subkontinent

AQM Al-Qaida im islamischen Maghreb

ATK Türkische Konföderation in Europa (Avrupa Türk Konfederasyon)

ATIB Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa 

 (Avrupa Türk Islam Birligi)

B

BfV Bundesamt für Verfassungsschutz

BL Basisdemokratische Linke 

BMI Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, seit dem 

 08.12.2021 Bundesministerium des Inneren und für Heimat

BND Bundesnachrichtendienst

BVerfGE Entscheidungssammlung des BVerfG

BVerfSchG Bundesverfassungsschutzgesetz

BzKJ Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz 

 (ehemals Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien)
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C

CA Ciwanên Azad (Freie Jugend)

CDK Koordination der kurdisch-demokratischen Gesellschaft in Europa

 (Civata Demokratik Kurdistan)

CIK Islamische Gemeinde Kurdistans

D

DIK Deutschsprachiger Islamkreis e. V. Hannover und Hildesheim

DKP Deutsche Kommunistische Partei

DHKP-C  Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front  

(Devrimci Halk Kurtulus Partisi Cephesi)

DMG Deutsche Muslimische Gemeinschaft e. V. (vormals IGD)

DMG Braunschweig Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft e.V. in Braunschweig

DS Deutsche Stimme - Publikation der Partei Die Heimat

DVU Deutsche Volksunion

DWR Die Wahre Religion

E

EG Ende Gelände

ERNK Nationale Befreiungsfront Kurdistans

F

FAU Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union

FCDK-KAWA  Föderation der Demokratischen Gesellschaften Kurdistans e.V. 

 (Saarland und Hessen)

fdGO freiheitliche demokratische Grundordnung

FED-DEM  Demokratisches Gesellschaftszentrum der Kurdinnen in Nord 

Deutschland e.V

FED-MED  Die Föderation der freiheitlichen Gesellschaft Mesopotamiens in 

NRW, FED-MED e.V.

FFF Fridays for Future-Bewegung
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FfW Farben für Waisenkinder e.V.

FIU Föderale Islamische Union e. V.

G

GBA Generalbundesanwalt

GdVuSt Geeinte deutsche Völker und Stämme

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

GI Génération Identitaire

GIAZ Gemeinsames Informations- und Analysezentrum Polizei und 

 Verfassungsschutz Niedersachsen

G 10 Artikel 10-Gesetz

H

HAMAS  Islamische Widerstandsbewegung  

(Harakat al-Muqawama al- Islamiya)

HDJ Heimattreue Deutsche Jugend e. V.

HPG Volksverteidigungskräfte der PKK (Hêzên Parastina Gel)

HTS Hai’at Tahrir al-Sham (Organisation zur Befreiung der Levante)

I

IAA Internationale ArbeiterInnen Assoziation

IB Identitäre Bewegung

IBD Identitäre Bewegung Deutschland

IBÖ Identitäre Bewegung Österreich

ID Identität und Demokratie - Fraktion im Europäischen Parlament

IfS Institut für Staatspolitik

IGD Islamische Gemeinschaft in Deutschland e. V. (jetzt DMG)

IL Interventionistische Linke

IS Islamischer Staat

IZH Islamisches Zentrum Hamburg e.V.

ISPK Islamischer Staat Provinz Khorasan

IVG Indigenes Volk Germaniten
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J

JA Junge Alternative

JaN Jabhat al-Nusra (Unterstützungsfront für das syrische Volk)

JFS Jabhat Fatah al-Sham (Front für die Eroberung der Levante)

JN Junge Nationalisten

JXK  Verband der studierenden Frauen aus Kurdistan  

(Jinên Xwendekar ên Kurdistan)

K

KADEK Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans

KC Komalên Ciwan (Gemeinschaft der Jugendlichen)

KCDK-E  Kongress der kurdisch-demokratischen Gesellschaft Kurdistans in 

Europa

KCK Vereinigte Gemeinschaften Kurdistans

KdN Kampf der Nibelungen

KI Künstliche Intelligenz

KIP NI Kompetenzforum Extremismusprävention Niedersachsen

KKK Gemeinschaft der Kommunen in Kurdistan

KON-MED Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland e. V. 

KONGRA GEL Volkskongress Kurdistans (Kongra Gelê Kurdistan)

KPD Kommunistische Partei Deutschlands

KPF Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE.

KPMD-PMK Kriminalpolizeilicher Meldedienst in Fällen Politisch motivierter 

 Kriminalität

KRD Königreich Deutschland

KSK Kommando Spezialkräfte

L

LfD Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

LIKOS Libertäre Kommunist*innen Osnabrück

LKA NI Landeskriminalamt Niedersachsen

LPR NI Landespräventionsrat Niedersachsen
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M

MB Muslimbruderschaft

MHP Partei der Nationalistischen Bewegung (Milliyetci Hareket Partisi)

MIT Millî Istihbarat Teşkilâtı, Türkischer ziviler Nachrichtendienst

MLKP (türkische) Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei 

 (Marksist Leninist Komünist Partisi)

MLPD  Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

N

NADIS Nachrichtendienstliches Informationssystem

NATO North Atlantic Treaty Organization (Nordatlantikvertrag)

NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands (jetzt Die Heimat)

NPG  Zentrales Hauptquartier der Volksverteidigungskräfte der PKK  

(Navenda Parastina Gel)

NPOG Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

NStrG Niedersächsisches Straßengesetz

NVerfSchG Niedersächsisches Verfassungsschutzgesetz

O

OLG Oberlandesgericht

OMCG  Outlaw Motorcycle Gang

P

PKK Arbeiterpartei Kurdistans

PMK Politisch motivierte Kriminalität

PYD Partei der Demokratischen Union

461

Anhang



R

RAC Rock Against Communism

RH Rote Hilfe e. V.

S

SAV Sozialistische Alternative

SCA Salt City Antifa

SP Sozialistische Perspektive

SRP Sozialistische Reichspartei

StGB Strafgesetzbuch

T

TCŞ Bewegung der revolutionären Jugend, („Tevgera Ciwanên Şoreşger“) 

TEKO-JIN  Bewegung der jungen kämpferischen Frauen  

(Jinen Ciwan en  Tekoser)

THD Tanzim Hurras al-Din

TJ Tablighi Jama’at

TKP/ML Kommunistische Partei der Türkei/Marxisten-Leninisten 

 (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist)

U

uG Bündnis ...ums Ganze! Kommunistisches Bündnis

V

VHD Vaterländischer Hilfsdienst

VRBHV  Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des 

 Holocaust Verfolgten

VS Verschlusssache

VSA Verschlusssachenanweisung
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W

WDR Women Defend Rojava (Kurdische Kampagne)

WJ Wiking-Jugend e. V.

Y

YHK Union der Juristen Kurdistans

YMK Union der kurdischen Lehrer

YRK Union der Journalisten Kurdistans

YXK Verband der Studierenden aus Kurdistan e. V.
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11.8  Personen- und Stichwortverzeichnis

A

Abou-Nagie, Ibrahim | 242

Actuarium (Youtube-Kanal) | 285

Ahnenblut (Musikband) | 65

Ajansa Nûçeyan a Firatê (ANF) | s. ANF

al-Baghdadi, Abu Bakr | 252 f. 

al-Banna, Hasan | 266

al-Nusra Front | s. Jabhat Fatah al-Sham 

al-Qaida | 211, 215, 219, 241, 250 ff., 256 

ff., 261, 263

al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel 

(AQAH) | 251

al-Qaida im Irak (AQI) | 252

al-Qaida auf dem indischen Subkontinent 

(AQIS) | 252

al-Qaida im islamischen Maghreb (AQM) | 

251

al-Shabab | 251

al-Suri, Abu Mus‘ab | 263

AL-Mustafa Gemeinschaft e.V. (AMG) | 279

Allgemeines Syndikat der FAU Hannover | 

203 f.

Almanya Demokratik Ülcücü Türk Dernekle-

ri Federasyonu (ADÜTDF) | 311 ff.

Altermedia | 451

Alternative für Deutschland (AfD) | 40 f., 

46, 49 ff., 57, 91, 94, 96 f., 99 ff., 123, 175 

ff., 200  

Amt für Menschenrecht | 147

Anarchismus | 159, 202 f.

Anarchisten | 158 ff., 202 f.

Anarchosyndikalismus | 203 ff.

Anastasia-Bewegung | 134 f.

ANF (PKK-nahe Nachrichtenagentur) | 301, 

305 ff.

Ansaar International e. V. | 237 ff., 456

Antaios e. K. (Verlag) | 40, 110

Antideutsche | 171 f.

Antifaschismus | 161, 163, 166, 175 f., 200, 

391 f.

Antifaschistische Aktion Lüneburg/Uelzen 

(AALG/UE) | 176

Antifajugend Lüneburg (AJL) | 176

Antifa-Jugend Oldenburg | 195

Antifaschistische Linke International 

(A.L.I.) | 169, 171

Antifaschistisches Café Braunschweig | 176

Antifeminismus | 42, 44 f., 325 f.

Antigentrifizierung | 161, 166, 194, 201

Antiimperialisten | 162, 170 ff.

Antikapitalistische Linke (AKL) | 163, 165

Antimilitarismus | 161, 164, 196 ff.

Antirassismus | 161, 199, 404

Antirepression | 161, 166, 180, 186

Antisemitismus | 42 f., 122, 140 f., 213, 

286, 323, 400

Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) | 290ff, 294 

ff., 295-308, 310, 312, 315, 352, 401, 406, 

454, 462

Arische Bruderschaft | 76

Arische Bruderschaft Supporter | 76

Artgemeinschaft | s. Die Artgemeinschaft 

- Germanische Glaubens-Gemeinschaft 

wesensgemäßer Lebensgestaltung e. V. 

(AG-GGG)

Artikel 10-Gesetz | 20, 23f., 424, 428-431, 

439
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Ausländerextremismus | s. Extremismus mit 

Auslandsbezug

Autonome | 158, 161 f., 165 ff., 171 ff., 

178, 181 f., 197 f.

az-Zawahiri, Ayman | 252 

B

Basisdemokratische Linke (BL) | 169, 176, 

178, 184, 190

Bewegung der revolutionären Jugend 

(TCŞ) | s. Tevgera Ciwanên Şoreşger

Bewegung der jungen kämpferischen Frau-

en (TEKO-JIN) | 301, 462

Bin Ladin, Usama | 250, 256 f.

Bismarcks Erben | s. Vaterländischer Hilfs-

dienst

Blood Brother Nation | 78, 84

Blood & Honour | 449

Blutrein (Musikband) | 63

Börm, Manfred | 112, 118

Brigade 8 | 77 f., 84

Brigade 12 | 76

Brothers of Honour | 77

Bündnis …ums Ganze! Kommunistisches 

Bündnis (uG) | 166, 170 ff., 176, 178, 190

Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) | 

20, 29, 50, 88, 102

Bundesministerium des Innern und für Hei-

mat (BMI) | 221, 235, 270, 278, 282, 284 f., 

294, 296, 448-453, 454 ff. 

Bundeszentrale für Kinder- und Jugendme-

dienschutz (BzKJ, ehemals Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien) | 65, 71

C

Ciftci, Muhamed Seyfudin | 242, 244

Civata Demokratik Kurdistan (CDK) | 299

Ciwanên Azad (CA) | 300 f.

Collegium Humanum (CH) | 450

Combat 18 / Combat 18 Deutschland | 451

COMPACT (Publikation) | 53, 110

D

Dawa | 221, 229, 235 ff., 243, 245, 249 f., 

455

Delegitimierung des Staates | 29, 55, 57, 

134, 380

Demokratiefeindliche und/oder sicherheits-

gefährdende Delegitimierung des Staates | 

s. Delegitimierung des Staates

Demokratisches Gesellschaftszentrum der 

KurdInnen in Nord Deutschland e.V. (Fede-

rasyona Civaka Demokratik a Kurdistaniyen 

le Bakure Alman) (FED-DEM) | 300

Der Flügel | 53, 102

Der Sturmvogel - Deutscher Jugendbund | 

131

Der III. Weg | 40 f., 47, 62, 75, 79, 81, 84, 

91, 123

Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 

159, 161 f., 172, 198

Deutsche Muslimische Gemeinschaft e. V. 

(DMG, vormals IGD) | 266, 268 f., 286

Deutsche Stimme (Publikation) | 81, 112, 

116

Deutsche Volksunion (DVU) | 126

Deutschsprachige Muslimische Gemein-

schaft e. V. in Braunschweig (DMG Braun-

schweig) | 220, 230, 236, 244 ff. 
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Deutschsprachiger Islamkreis e.V. Hannover 

(DIK Hannover) | 224

Deutschsprachiger Muslimkreis Braun-

schweig e.V. | 268

Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi 

(DHKP-C) | 293, 454

Die Artgemeinschaft – Germanische 

Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer 

Lebensgestaltung e.V. (AG-GGG) | 48, 58 f., 

75 f., 136, 452

Die Heimat (vormals NPD) | 40 f., 44, 46 f., 

62, 75 f., 79, 81, 84, 91, 111-118, 121, 123 

f., 126 f., 128, 408 f.

DIE LINKE. | 119, 159, 163, 165

Die Rechte | 40 f., 46 f., 49, 62, 74 f., 81, 

84, 116 f., 123 ff.

Die Wahre Religion (DWR) | 235, 242, 455

Direkte Aktion (Publikation) | 202, 449

Division 45 | 77

Drei-Säulen-Strategie | 115

Dschihad/Dschihadismus | s. Jihad

Dual-Use-Güter | 353, 355

E

Einladung zum Paradies | 242

En-Nahda | 208, 269, 476

Entgrenzung | 56, 153 f., 161 f., 168, 400

Enthemmung | 56

Ethnopluralismus | 42, 87, 92

EU-Terrorliste | 269, 292, 296

Ewiger Bund | s. Vaterländischer Hilfsdienst

Exilregierung Deutsches Reich | 151

Extremismus mit Auslandsbezug | 29, 33, 

290 f., 337, 339, 401, 404

F

Fatime Versammlung e.V. | 279

Farben für Waisenkinder e.V. (FfW) | 278, 

455

Fast Forward Hannover | 172

Fitzek, Peter | 147

Föderale Islamische Union e. V. (FIU) | 238

Föderation der demokratischen Gesellschaf-

ten Kurdistans e. V. (FCDK-KAWA) | 303

Föderation der Freiheitlichen Gesellschaft 

Mesopotamiens in NRW e.V. (FED-MED 

NRW) | 300

Föderation der Türkisch-Demokratischen 

Idealistenvereine in Deutschland e.V.

(Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernek-

leri Federasyonu, ADÜTDF) | 311 f. 

Franz, Frank | 46, 112, 114 ff., 124

Frauenfeindlichkeit | 42, 44, 325 f.

Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union 

(FAU) | 202 f.

Freiheits- und Demokratiekongress Kurdis-

tans (KADEK) | s. Arbeiterpartei Kurdistans

Fremdenfeindlichkeit (Begriff) | 42 f., 127

Fridays for Future-Bewegung (FFF) | 186, 

190

G

G 10 | s. Artikel 10-Gesetz

Gai Dao (Publikation) | 202

Gassenraudi (Musikband) | 71

Geeinte deutsche Völker und Stämme 

(GdVuSt) | 150, 453

Gefangenenhilfe | 240 f.

Geheimschutz | 364, 367 ff., 373
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Gemeinschaft der Kommunen in Kurdistan 

(KKK) | s. Arbeiterpartei Kurdistans

Génération identitaire (GI) | 86

Germanische Glaubens-Gemeinschaft we-

sensgemäßer Lebensgestaltung e. V. | s. Die 

Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-

Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensge-

staltung e. V. (AG-GGG)

Germanitas Othala Klangschmiede (Ver-

sand) | 72

Germaniten | s. Indigenes Volk Germaniten

Geschichtsrevisionismus (Begriff) | 42, 44, 

122

Giese, Daniel | 67, 73

Gigi / Stahlgewitter / Die Braunen Stadtmu-

sikanten (Musikband) | 67, 69

H

Hai’at Tahrir al-Sham (HTS) | 251

HAMAS | s. Islamische Widerstandsbewe-

gung

Hammerskins Deutschland | 48, 57, 60, 76, 

452

Hannes (Musikband) | s. Ostendorf, Hannes

HeimatHof | 46, 118 ff., 125

Heimattreue Deutsche Jugend e. V. (HDJ) | 

130, 135

Heise, Thorsten | 76, 116

Heldengedenken | 78, 123

Hilfsorganisation für nationale politische 

Gefangene und ihre Angehörigen e. V. 

(HNG) | 450

Hizb Allah | 208, 212, 221, 277-281, 283, 

285, 381, 455

Höcke, Björn | 97, 99, 103 f.

Holocaust (Leugnung/Relativierung) | 43, 

108 f., 123, 214

I

Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) | 

40, 85f., 99

Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ) | 86

Identität und Demokratie (ID) | 99

Imam-Mahdi-Zentrum | 279

In/Progress | 170, 172, 176 

Indigenes Volk Germaniten (IVG) | 149

Inferno Deutschland, Bündnis | 91, 121

Initiative Zusammenrücken in Mittel-

deutschland | 77 f.

Inspire (Publikation) | 263

Institut für Staatspolitik (IfS) | 40, 53, 99, 

110, 115

Internationale ArbeiterInnen Assoziation 

(IAA) | 205

Interventionistische Linke (IL) | 160, 162, 

166 f., 176, 190

ISD Records (Versand) | 72

Islamfeindlichkeit | 87, 93, 212

Islamische Gemeinde Kurdistans (CIK) | 301

Islamische Gemeinschaft in Deutschland 

(IGD) | s. Deutsche Muslimische Gemein-

schaft e.V.

Islamische Widerstandsbewegung (HA-

MAS) | 49, 78, 122 f., 162, 164, 172, 208, 

212, 214 f., 221, 249, 261, 269 ff., 286, 293 

f., 306, 381, 388, 456

Islamischer Staat (IS) | 242, 252-255, 260

Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) | 

260

Islamisches Zentrum Hamburg e.V. (IZH) | 

208, 282
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Islamismus (Begriff) | 283-287, 291

Islamistischer Terrorismus | 250

Islamschule Braunschweig | 242 

J

Jabhat al-Nusra (JaN) | s. Jabhat Fatah al-

Sham

Jabhat Fatah al-Sham (JFS) | 251, 474

Jihad/Jihadismus (Begriff) | 210 f., 213, 216-

219, 222, 225 f.

Jihadistischer Salafismus | 225, 325

Jinen Ciwan en Tekoser (TEKO-JIN) | 301

Junge Alternative (JA) | 40 f., 91, 94

Junge Nationalisten (JN) | 75, 91, 111 f., 124

K

Kameradschaft Northeim | 76 f.

Kampf der Nibelungen (KdN) | 82

Kampf um den organisierten Willen | 115

Kampf um die Köpfe | 115

Kampf um die Parlamente | 115

Kampf um die die Straße | 115

Kategorie C (Musikband) | 68, 71 f.

Kategorie C (Versand) | 72

Kiese, Martin | 125, 128

Königreich Deutschland | 147

Komalên Ciwan (KC) | 300

Kommunistischer Bund Westdeutschland 

(KBW) | 166

Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 

408

Kommunistische Partei der Türkei/Marxis-

ten-Leninisten (TKP/ML) | 293

Kommunistische Plattform (KPF) | 163

Konföderation der Gemeinschaften Kurdis-

tans in Deutschland e. V. (KON-MED) | 299

Kongress der kurdisch-demokratischen Ge-

sellschaft Kurdistans in Europa (KCDK-E) | 

299

Konvertiten, Konvertierte | 227, 263

Konzerte | s. Musikveranstaltungen

Koordination der kurdisch-demokratischen 

Gesellschaft in Europa (CDK) | 299

Kubitschek, Götz | 110, 115

L

Landser (Musikband) | 72

Libertäre Kommunist*innen Osnabrück 

(LIKOS) | 184

LIES! Im Namen Deines Herrn, der Dich er-

schaffen hat | 235

Linksextremismus (Begriff) | 159 f., 403

M

Marxismus | 159, 166, 293

Marxistisch-Leninistische Partei Deutsch-

lands (MLPD) | 159, 162 f., 166, 198

Marxistisch-Leninistische Kommunistische 

Partei der Türkei – Marksist Leninist Komü-

nist Partisi (MLKP) | 293

Med Nûçe TV | 295

Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH | 

455

Midgards Wächter | 78

MIT (Millî Istihbarat Teşkilâtı, Türkischer 

ziviler Nachrichtendienst) | 351

MKD/MaKss Damage (Musiker) | 67
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MHP (Milliyetci Hareket Partisi“) | 309 f., 

312 f, 315

Musikveranstaltungen | 58, 62, 66, 71 f., 77

Muslim-Markt | 285

Muslimbruderschaft (MB) | 208, 212, 266, 

268

N

Nahkampf (Musikband) | s. Kategorie C

Nationaldemokratische Partei Deutschlands 

(NPD) | s. Die Heimat 

Nationale Befreiungsfront Kurdistans 

(ERNK) | 454

Nationalismus | 42, 52, 87, 97, 171, 306, 

309f., 312, 314, 403

Neonazismus (Begriff) | 40, 43, 48, 82, 122

Neonazistische Kameradschaften | 43, 

126 f.

Neonaziszene | 44, 84

Neue Rechte | 48f., 53, 69, 85-88, 91, 98, 

106, 110, 118

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbe-

hördengesetz (NPOG) | 24, 432 f.

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) | 

236, 249

Nordadler | 452

Nordic 12 | 78, 84

NSM 88 (Versand) | 72

O

Öcalan, Abdullah | 292, 295, 297 f., 301-

305, 308

Offenes Antifa-Café Osnabrück | 182

Okzident Media | 89

OPOS Records (Versand) | 72

Oskars Osna | 79, 121

Osnabrücker Landmark | 453 

Ostendorf, Hannes | 68 f., 70, 72

Outlaw Motorcycle Gang (OMCG) | 77

P

Pakistanzentrum Hannover | 273

Partei der Nationalistischen Bewegung 

(Milliyetci Hareket Partisi – MHP) | 309 f., 

312 f., 315

Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung 

(Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP) | 312, 

313, 315

PC Records (Versand) | 72

Phalanx Europa | 89

PKK | s. Arbeiterpartei Kurdistans

Politischer Salafismus | 225

Politisch motivierte Kriminalität | 329, 386 

ff., 390-395

Postautonome | 161, 165 ff., 173 ff.

Prävention | 33, 80, 320 ff., 327 ff., 332 f., 

335 f., 349, 355

Prinz Reuß, Heinrich XIII. | 143

Proliferation | 345, 353

Proto (Musiker) | 67

Preußisches Institut | s. Vaterländischer 

Hilfsdienst

Q

Querdenken, Querdenker | 48, 177 f., 200
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R

Race War (Musikband) | 72

Radikalisierung | 51, 72, 85, 101, 103 f., 

217, 230 ff., 234, 240, 243, 258, 261, 264 

f., 320 ff., 328 f., 332 f., 336, 340 

Rassismus (Begriff) | 43, 403 f.

Rebel Records (Versand) | 72

Rebell (Jugendorganisation der MLPD) | 198

Rechtsextremismus (Begriff) | 42 ff., 404

Redical [M] | 170, 176, 178, 181, 190

Regiment 25 (Musikband) | 64

Reichsbürger | 54 ff., 138 ff., 322, 325, 382

Revisionismus | s. Geschichtsrevisionismus

Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front 

(DHKP-C) | s. Devrimci Halk Kurtulus Partisi-

Cephesi 

Rock against Communism (RAC) | 61

Rote Hilfe e. V. (RH) | 184 ff.

Rumiyah (Publikation) | 262

S

Salafismus | 212 f., 220 ff., 230 ff., 239 f., 

242 f., 276, 331, 405 

Salt City Antifa (SCA) | 176

Schanze Eins | 89

Scharia | 210, 224, 240, 252, 255, 266, 272, 

274 ff., 402

Schetinin, Michail Petrowitsch | 134 f.

Schild & Schwert-Festival | 67, 76

Schittke, Norbert Rudolf | 151

Scientology-Organisation | 337

Selbstverwalter | 54, 138 ff., 146 ff., 151 

ff., 322

Skinheadkonzerte | s. Musikveranstaltungen

Skinheads | 60, 449

Sozialistische Alternative (SAV) | 198

Sozialistische Perspektive (SP) | 169, 171, 

178

Sozialistische Reichspartei (SRP) | 18, 408

Stahlfaust (Musikband) | 65

Stahlgewitter (Musikband) | s. Gigi

Sterka Ciwan | 295

Sturmbrigade 44 | 452

Sturmfeste Hannover | 89

Sturmjäger Division | 80

Sturmvogel | s. Der Sturmvogel

T

Tablighi Jama’at (TJ) | 208, 271 ff.

Tanzim Hurras al-Din (THD, „Organisation 

der Wächter der Religion“) | 251 f.

Terrorismus | 29, 31, 222, 241, 250, 263, 

294, 394, 396, 407 

Tevgera Ciwanên Şoreşger (TCŞ) | 301

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist 

(TKP/ML) | 293

Türkische Konföderation in Europa (ATK) | 

s. Föderation der Türkisch-Demokratischen 

Idealistenvereine in Deutschland e.V.

U

Ülkücü-Bewegung | 292, 309 ff., 403 f.

Union der Journalisten Kurdistans (YRK) | 

301

Union der Juristen Kurdistans (YHK) | 301

Union der kurdischen Lehrer (YMK) | 301

Union der Türkisch-Islamischen Kulturverei-

ne in Europa (ATIB) | 312 ff.
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V

Vaterländischer Hilfsdienst (VHD) | 149 f.

Verband der Studierenden aus Kurdistan 

(YXK) | 301

Verband der studierenden Frauen aus Kur-

distan (JXK) | 301

Verbote neonazistischer Vereinigungen | 

448

Verbote islamistischer Vereinigungen | 454 

ff.

Verbote linksextremistischer Vereinigun-

gen | 453

Verbote von Reichsbürgervereinigungen | 

453

Verein zur Rehabilitierung der wegen 

Bestreitens des Holocaust Verfolgten 

(VRBHV) | 450

Vereinigte Gemeinschaften Kurdistans 

(KCK) | s. Arbeiterpartei Kurdistans

Verfassungsschutzrelevante Delegitimie-

rung des Staates | 48

Völkische Gemeinschaft | s. Nordadler

Völkische Jugend | s. Nordadler

Völkische Renaissance | s. Nordadler

Völkische Revolution | s. Nordadler

Vogel, Pierre | 234, 236, 242

Völkische Siedler | 129 f., 132, 134 f., 137

Volksgemeinschaft | 42, 59, 75, 84, 112 f., 

130, 136

Volkskongress Kurdistans (Kongra Gelê 

Kurdistan, KONGRA GEL) | s. Arbeiterpartei 

Kurdistans

Volksverteidigungskräfte der PKK (Hêzên 

Parastina Gel, HPG) | 295

W

Waisenkinderprojekt Libanon e.V. | s. Far-

ben für Waisenkinder e. V. 

was-danach (Projekt) | 221, 236

Weigler, Sebastian | 112, 118, 120, 124

Weisse Wölfe Terrorcrew | 451

Wiking-Jugend e. V. (WJ) | 130, 135, 448

Wirtschaftsschutz | 373f, 376 ff., 383, 410

Wirtschaftsspionage | 372 f., 410

Wolfsbrigade 44 | s. Sturmbrigade 44

Women Defend Rojava (Kampagne, WDR) | 

304, 306

Worch, Christian | 125 f., 128

Y

Yeni Özgür Politika (YÖP) | 295

Z

Zillertaler Virenjäger (Musikband) | s. Gigi 
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11.9 Ortsverzeichnis (Niedersachsen)

Aurich | 221, 279, 300

Alfeld | 144

Bad Lauterberg | 148

Bramsche | 192

Braunschweig | 47, 71, 91, 119-122, 125, 

128, 150, 165, 170, 172, 176 f., 184, 192, 

220, 230, 236, 244-250, 268, 312 f., 324, 

335

Buchholz in der Nordheide | 148

Celle | 46, 118, 120, 122, 145, 176, 197, 

300, 302, 306 f.

Cuxhaven | 142, 221, 279, 307

Delmenhorst | 279, 285, 307

Dötlingen | 78

Eschede | 46 f., 71, 118 ff., 125

Ganderkesee | 79

Goslar | 72, 150

Göttingen | 148,165, 169 f.,172, 177 ff., 

181, 184, 186, 190 f., 198, 202 f., 205, 

268, 276, 304, 327

Hameln | 55, 144, 146, 150

Handorf | 118

Hannover | 54, 89, 92, 97, 101, 119, 121, 

123, 142, 144, 150 f., 165, 169, 172, 176 f., 

179, 181-185, 188, 190 f., 193 f., 196, 198, 

202-205, 221, 224, 238, 240, 268, 273, 

281 f., 285, 300, 303-306, 312 f., 327, 334, 

361, 376, 378-381

Hasbergen | 148

Hildesheim | 47, 71, 128, 144, 151, 181, 300

Jesteburg | 144

Lilienthal | 68

Lüneburg | 101, 118, 128 ff., 151, 165, 176, 

181, 198, 202, 205, 307

Meuchefitz | 181

Nienburg | 60, 97

Ohne | 68, 71

Oldenburg | 64, 78 f., 111, 165, 184, 190, 

195, 303

Osnabrück | 79, 121, 123, 148, 165, 182, 

184, 190, 192, 199, 268, 276, 281, 300, 

303, 312, 379

Peine | 144, 300, 303, 313

Rulle | 192

Salzgitter | 276, 300, 312

Springe | 144

Stade | 80, 307

Südniedersachsen (Region) | 70, 281

Uelzen | 83, 129 f.

Unterlüß | 164, 197

Vechelde | 144

Verden | 300

Walsrode | 149, 176, 300

Wolfsburg | 119, 268

Wriedel | 83
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11.10 Verzeichnisanhang zum 
Verfassungsschutzbericht 2023

In diesem Verzeichnisanhang sind die im vorliegenden Verfassungsschutzbericht genannten 

Gruppierungen aufgeführt, bei denen die vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte in ihrer 

Gesamtschau zu der Bewertung geführt haben, dass die Gruppierung verfassungsfeindliche 

Ziele verfolgt, es sich mithin um eine extremistische Gruppierung handelt.

Gruppierungen Seitenzahl

al-Qaida und ihre weltweit agierenden Ableger (al-Qaida 

auf der Arabischen Halbinsel (AQAH), al-Qaida auf dem 

indischen Subkontinent ( AQIS), al-Qaida im islamischen 

Maghreb (AQM), al-Shabab, Hai’at Tahrir al-Sham (HTS, 

ehem. Jabhat al-Nusra), Tanzim Hurras al-Din (THD)

211, 215, 219, 241, 250 ff., 

256 ff., 261, 263

Amt für Menschenrecht 147

Antaios e. K. (Verlag) 40, 110

Antifaschistische Linke International (A.L.I.) 169, 171

Antikapitalistische Linke (AKL) der Partei DIE LINKE. 163, 165

Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) 290ff, 294 ff., 295-308, 310, 

312, 315, 352, 401, 406, 

454, 462

Arische Bruderschaft 76

Arische Bruderschaft Supporter 76

Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft 

wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.

48, 58 f., 75 f., 136, 452

Basisdemokratische Linke Göttingen (BL) 169, 176, 178, 184, 190

Bewegung der jungen kämpferischen Frauen (TEKO-JIN) 301, 462

Bewegung der revolutionären Jugend (TCŞ)

Bismarcks Erben s. Vaterländischer Hilfsdienst 

Blood & Honour 449
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Gruppierungen Seitenzahl

Blood Brother Nation 78, 84

Brigade 8 77 f., 84

Brigade 12 76

Brothers of Honour 77

Bündnis …ums Ganze! Kommunistisches Bündnis (uG) 166, 170 ff., 176, 178, 190

Blutrein (Musikband) 63

Civata Demokratik Kurdistan (CDK) 299

Ciwanên Azad (CA) 300 f.

Collegium Humanum – Akademie für Umwelt und  

Lebensschutz e. V. (CH) 

450

Combat 18 / Combat 18 Deutschland 451

Demokratisches Gesellschaftszentrum der Kurdinnen 

und Kurden in Norddeutschland e.V. (FED-DEM) 

300

Der Flügel (innerhalb der Partei Alternative für Deutsch-

land)

53, 102

Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 159, 161 f., 172, 198

Deutsche Stimme (Publikation) 81, 112, 116

Deutsche Muslimische Gemeinschaft e. V. (DMG) (vor-

mals IGD)

266, 268 f., 286

Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft e. V.  

in Braunschweig (DMG Braunschweig)

220, 230, 236, 244 ff.

Deutschsprachiger Islamkreis e.V. Hannover  

(DIK Hannover)

224

Deutschsprachiger Muslimkreis Braunschweig e.V. 268

Devrimci Halk Kurtulus Partisi Cephesi (DHKP-C) 293, 454
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Gruppierungen Seitenzahl

Die Heimat (vormals NPD) 40 f., 44, 46 f., 62, 75 f., 79, 

81, 84, 91, 111-118, 121, 123 

f., 126 f., 128, 408 f.

Die Rechte 40 f., 46 f., 49, 62, 74 f., 81, 

84, 116 f., 123 ff.

Division 45 77

En-Nahda 208, 269, 476

Ewiger Bund S. Vaterländischer Hilfsdienst 

(VHD)

Exilregierung Deutsches Reich 151

Fast Forward Hannover 172

Föderation der Freiheitlichen Gesellschaft Mesopota-

miens in NRW e.V. (FED-MED NRW)

300

Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenverei-

ne in Deutschland e.V. (Almanya Demokratik Ülkücü Türk 

Dernekleri Federasyonu, ADÜTDF)

311 f.

Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU) 202 f.

Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans (KADEK) s. Arbeiterpartei Kurdistans

Gassenraudi (Musikband) 71

Geeinte deutsche Völker und Stämme (GdVuSt) 150, 453

Gemeinschaft der Kommunen in Kurdistan (KKK) s. Arbeiterpartei Kurdistans

Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten (Gigi / Stahlgewit-

ter / Die Braunen Stadtmusikanten (Musikband))

67, 69

HAMAS s. Islamische Widerstands-

bewegung

Hammerskins Deutschland 48, 57, 60, 76, 452

Hannes (Liedermacher) 68 f., 70, 72

Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) 130, 135
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Gruppierungen Seitenzahl

Hilfsorganisation f. nationale politische Gefangene und 

deren Angehörige e. V. (HNG)

450

Hizb Allah 208, 212, 221, 277-281, 283, 

285, 381, 455

Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) 40, 85f., 99

Identität und Demokratie (ID) 99

Indigenes Volk Germaniten (IVG) 149

Initiative Zusammenrücken in Mitteldeutschland 77 f.

Institut für Staatspolitik (IfS) 40, 53, 99, 110, 115

Interventionistische Linke (IL) 160, 162, 166 f., 176, 190

In/Progress 170, 172, 176

Islamische Gemeinde Kurdistans (CIK) 301

Islamische Widerstandsbewegung (HAMAS) 49, 78, 122 f., 162, 164, 172, 

208, 212, 214 f., 221, 249, 

261, 269 ff., 286, 293 f., 306, 

381, 388, 456

Islamischer Staat (IS) 242, 252-255, 260

Junge Alternative (JA) 11, 40 f., 91, 94

Junge Nationalisten (JN) 75, 91, 111 f., 124

Kameradschaft Northeim 76 f.

Kategorie C (Musikband und Versand) 68, 71 f.

Komalên Ciwan (KC) 300

Kommunistische Partei der Türkei/Marxisten-Leninisten 

(TKP/ML)

293

Kommunistische Plattform (KPF) der Partei DIE LINKE. 163

Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans  

in Deutschland e. V. (KON-MED)

299
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Gruppierungen Seitenzahl

Kongress der kurdisch-demokratischen Gesellschaft 

Kurdistans in Europa (KCDK-E)

299

Koordination der kurdisch-demokratischen Gesellschaft 

in Europa (Civata Demokratik Kurdistan, CDK) 

299

Königreich Deutschland (KRD) 147

Landser (Musikband) 72

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 159, 162 f., 166, 198

Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei  

der Türkei (MLKP) 

293

Midgards Wächter 78

MKD/MaKss Damage (Musiker) 67

Muslimbruderschaft (MB) 208, 212, 266, 268

Muslim-Markt 285

Nahkampf (Musikband) s. Kategorie C

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) s. Die Heimat  

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD),  

Landesverband Niedersachsen 

s. Die Heimat

Nationale Befreiungsfront Kurdistans (ERNK) 454

Nordic 12 78, 84

Oskars Osna 79, 121

Pakistanzentrum Hannover 273

PC Records (Versand) 72

PKK s. Arbeiterpartei Kurdistans

Preußisches Institut s. Vaterländischer Hilfsdienst 

(VHD)

Proto (Musiker) 67
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Gruppierungen Seitenzahl

Race War (Musikband) 72

Redical [M] 170, 176, 178, 181, 190

Regiment 25 (Musikband) 64

Reichsbürger 54 ff., 138 ff., 322, 325, 382

Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) s. Devrimci Halk Kurtulus 

Partisi-Cephesi

Rote Hilfe e. V. (RH) 184 ff.

Selbstverwalter 54, 138 ff., 146 ff., 151 ff., 

322

Stahlgewitter (Musikband) s. „Gigi“ 

Tablighi Jama’at (TJ) 208, 271 ff.

Türkische Konföderation in Europa  

(Avrupa Türk Konfederasyon, ATK)

s. Föderation der Türkisch- 

Demokratischen Idealisten-

vereine in Deutschland e.V.

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) 293

Ülkücü-Bewegung 292, 309 ff., 403 f.

Union der Journalisten Kurdistans (YRK) 301

Union der Juristen Kurdistans (YHK) 301

Union der kurdischen Lehrer (YMK) 301

Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa 

(ATIB)

312 ff.

Vaterländischer Hilfsdienst (VHD) 149 f.

Verband der Studierenden aus Kurdistan (YXK) 301

Verband der studierenden Frauen aus Kurdistan (JXK) 301

Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens  

des Holocaust Verfolgten (VRBHV)

450

Vereinigte Gemeinschaften Kurdistans (KCK) s. Arbeiterpartei Kurdistans
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Gruppierungen Seitenzahl

Volkskongress Kurdistan (KONGRA GEL) s. Arbeiterpartei Kurdistans

Volksverteidigungskräfte der Arbeiterpartei  

Kurdistans (HPG) 

295
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11.11 Bilderverzeichnis

18 pusteflower9024 – stock.adobe.com

20 MQ-Illustrations – stock.adobe.com

22 domoskanonos – stock.adobe.com

33 Niedersächsischer Verfassungsschutz

34 Niedersächsischer Verfassungsschutz

42 Pusteflower9024/shutterstock.com

58 Logo der „Hammerskins“

59 Logo der „Artgemeinschaft“

59  Abbildung „Adler greift Fisch“ (Kennzeichen der Artgemeinschaft)

63 CD-Cover „Blutrein: Ahnenkampf“

64 CD-Cover „Regiment 25: Gieriger Takt“

68 CD-Cover „Kategorie C: Bootlegs“

68 CD-Cover „Kategorie C: Rabenbanner“

71 CD-Cover „Eichenlaub mit Schwertern: Das letzte Eichenlaub“

79 Logo der „Oskars Osna” 

86 Logo der IBD 

96 Logo der „Junge Alternative”

102 Logo der „AfD Niedersachsen” 

113 Logo der Partei „Die Heimat” 

127 Logo der Partei „Die Rechte” 

151 Logos Geeinte Deutsche Völker und Stämme; aus Schreiben extrahiert 

154 Niedersächsischer Verfassungsschutz

159 Logos der DKP und der MLPD 

163 Logo der KPF

163 Logo der AKL 

168 Logo der IL 

169 Logo „Sozialistische Perspektive“

170 Logo des Bündnisses uG 

170 Logo der Gruppierung „In/Progress“

171 Logo der A.L.I. 

182 Logo der „Redical [M]“ 

184 Logo der „Rote Hilfe“

187 Logo des Bündnisses „Ende Gelände“

204 Logo der FAU 

230 Kollage der Prediger, Screenshot des TikTok-Kanals der DMG Braunschweig

236 Logo des Projektes „was-danach?“

480

Anhang



238 Logo der FIU 

245 Logo der DMG Braunschweig 

248 Prediger, Screenshot des TikTok-Kanals der DMG Braunschweig

250 Prazis Images Artikel-ID 357864002/shutterstock.com

253 Flagge des IS

256  Flagge der Taliban; https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_the_Taliban.svg;  

Eigenes Werk

258 Al-Qaida Propagandamagazin „Inspire“

259 The World in HDR, Artikel-ID 355924961 / shutterstock.com

266 Logo der „Muslimbruderschaft“ 

272 Logo der „Tablighi Jama´at“ 

280 Flagge der „Hizb Allah“

297 Logo der PKK in Europa

299 Logo des KCDK-E 

301 Logos der „Jinen Ciwan en Tekoser“ und der TEKO-JIN 

309 Logo der „Ülkücü-Bewegung“

311 Logo der ADÜTDF 

323 Landesfeuerverband Niedersachsen

324 Niedersächsischer Verfassungsschutz

325 Niedersächsischer Verfassungsschutz 

327 Niedersächsischer Verfassungsschutz

329 Kompetenzforum Islamismusprävention Niedersachsen

330 Kompetenzforum Islamismusprävention Niedersachsen

334 Niedersächsischer Verfassungsschutz

337 Niedersächsischer Verfassungsschutz

338 Niedersächsischer Verfassungsschutz 

340 Niedersächsischer Verfassungsschutz 

346 Niedersächsischer Verfassungsschutz

346 Logo des SWR

349 Logo des MSS

351 Logo des VAJA

353 Bundesamt für Verfassungsschutz

356 Bundesamt für Verfassungsschutz

358 BSI, Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2023

359 BSI, Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2023

360 Alexander - stock.adobe.com

361 Niedersächsischer Verfassungsschutz

364 Zerbor – stock.adobe.com
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